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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Als Zweitrat schloss sich der Nationalrat diesen Entscheiden an. Zuvor hatte er sich
allerdings mit einer Reihe von Anträgen auseinanderzusetzen, welche eine andere
Ertragsverteilung wünschten. Der SP war vor allem das Drittel für die Kantone ein Dorn
im Auge; Gewerkschafter innerhalb der SP sympathisierten sogar offen mit einer
Unterstützung der „Goldinitiative“ der SVP. Ohne Erfolg versuchten die
Sozialdemokraten, den Kantonsanteil mit einer Zweckbindung zugunsten von
Bildungsausgaben zu versehen (Antrag Fässler, SG); von vielen SP-Abgeordneten
unterstützt wurde auch ein Antrag Marti (sp, GL), die Kantone leer ausgehen zu lassen
und zwei Drittel für den AHV-Fonds zu reservieren. Erfolglos blieb ebenfalls der
Versuch von Kaufmann (svp, ZH), mit einer Zuweisung der gesamten Erträge an die AHV
auf 30 Jahre ein offensichtliches Manko der SVP-Initiative (Zuweisung auf
unbeschränkte Zeit) zu beheben. Eine Abweichung zum Ständerat ergab sich beim
Vorgehen nach dreissig Jahren. Die kleine Kammer hatte beschlossen, dass, falls nicht
durch eine neue Verfassungsbestimmung eine Verlängerung (unter Umständen mit
einem neuen Zweck der Mittelverwendung) beschlossen wird, das Stiftungsvermögen
zum üblichen Verteilschlüssel für Nationalbankgewinne (ein Drittel Bund, zwei Drittel
Kantone) an die öffentliche Hand fallen soll. Der Nationalrat stimmte mit knapper
Mehrheit einem Antrag Rechsteiner (sp, BS) zu, der für diesen Fall das Fondsvermögen
vollumfänglich der AHV übertragen will. In der Gesamtabstimmung wurde der
Gegenvorschlag zur SVP-Initiative gegen den Widerstand der SVP gutgeheissen. In der
noch nicht abgeschlossenen Differenzbereinigung bestätigte der Ständerat seinen
Beschluss zum Verteilungsmodus für den Fall, dass die Stiftung nach dreissig Jahren
nicht weitergeführt werden sollte. 1

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2001
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Strafrecht

Als Zweitrat hatte sich der Ständerat Ende 1999 mit dem neuen Bundesgesetz über die
Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte befasst. Am umstrittensten war die von der
grossen Kammer aufgenommene Bestimmung, dass ein ins Register eingetragener
Anwalt unabhängig sein muss, d.h. nicht einer Person unterstellt sein darf, die nicht
selbst eingetragen ist. Grundsätzlich stimmte er dieser Regelung zu, nahm aber auf
Antrag Schiesser (fdp, GL) Anwälte, die von nichtgewinnorientierten Organisationen
(z.B. Berufsverbände, Umweltschutz- oder Mieterorganisationen) angestellt sind, davon
aus. In der Differenzbereinigung beschloss der Nationalrat gegen die Stimmen der
Linken, dass diese Ausnahme nur für anerkannte gemeinnützige Organisationen, nicht
aber für Interessenverbände gelten soll. Diese restriktivere Regelung benachteiligt
gemäss ihren Befürwortern die Interessenorganisationen kaum, da sie ihre Mitglieder
weitgehend in Spezialgerichten vertreten (z.B. Arbeitsgericht, Mietgericht). Für diese
gibt es in keinem Kanton ein Anwaltsmonopol; d.h. ein Eintrag ins Anwaltsregister ist
nicht erforderlich. Mit Stichentscheid des Präsidenten schloss sich der Ständerat dem
Nationalratsbeschluss an. In der Sommersession konnte das neue Freizügigkeitsgesetz
verabschiedet werden. Im Nationalrat geschah dies gegen die Stimmen der SP, welche
sich mit den Vorschriften über die Unabhängigkeit der Anwälte nicht anfreunden
konnte. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.2000
HANS HIRTER
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Innere Sicherheit

Der Ständerat nahm im Oktober die Beratung der Vorlage auf und schloss sie in der
Dezembersession mit der Annahme der Gesetzesänderungen zur Verbesserung der
Effizienz und der Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung ab. Auf Antrag seiner
Kommission beschloss er ohne Gegenstimme Eintreten. In der Detailberatung
verschärfte er die Bedingungen, unter welchen die Bundesanwaltschaft bei Fällen von
organisiertem Verbrechen und schwerer Wirtschaftskriminalität ein Verfahren eröffnen
kann. Dies soll nicht generell bei landes- resp. kantonsüberschreitenden Delikten der
Fall sein, sondern nur dann, wenn die strafbaren Handlungen zu einem wesentlichen
Teil im Ausland begangen wurden resp. sich keinem Kanton schwerpunktmässig
zuordnen lassen. Als Neuerung gegenüber dem Regierungsprojekt kann die
Bundesgerichtsbarkeit auch dann begründet werden, wenn eine an sich zuständige
kantonale Behörde nicht über die Mittel verfügt, eine wirksame Strafverfolgung
durchzuführen. Ein von Rhinow (fdp, BL) und Schiesser (fdp, GL) eingebrachter Antrag,
die Strafverfolgung in diesen Fällen obligatorisch den Bundesbehörden zuzuweisen,
unterlag allerdings mit 25:11 Stimmen. In der Gesamtabstimmung hiess der Rat die
neuen Bestimmungen im Strafgesetzbuch über die zusätzlichen Bundeskompetenzen
bei einer Gegenstimme, diejenigen über die Organisation der Bundesrechtspflege
oppositionslos gut. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Im Sommer beantragte der Bundesrat dem Parlament die Genehmigung von zwei
internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus
resp. von terroristischen Bombenanschlägen sowie eine Reihe von dazu gehörenden
Gesetzesanpassungen. Die beiden Übereinkommen sind Teil von insgesamt zwölf
Übereinkommen und Zusatzprotokollen zur Terrorbekämpfung, welche die UNO nach
den Terrorattacken in den USA vom 11. September 2001 verabschiedet hat. Die anderen
zehn hatte die Schweiz bereits ratifiziert; sie erforderten keine Anpassung
schweizerischer Gesetze. Die beiden letzten Übereinkommen verlangten hingegen die
Aufnahme eines spezifischen Tatbestandes des Terrorismus in das Strafrecht. Damit
würde es möglich, Terroranschläge strenger zu bestrafen als anders motivierte Taten
mit ähnlicher Schadenswirkung (Sachbeschädigung, Körperverletzung). Definiert wird
Terrorismus in der Botschaft des Bundesrates als Tat, bei welcher es darum geht,
Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern oder Staaten und internationale Organisationen
zu nötigen. Explizit mit einer eigenen Strafnorm soll auch die finanzielle Unterstützung
(d.h. vorsätzliches Sammeln oder Zurverfügungstellen von Vermögenswerten) solcher
Aktivitäten bestraft werden. Beide Delikte sollen in der Schweiz von den
Bundesbehörden verfolgt und beurteilt werden. Strafrechtsexperten kritisierten die
Vorlage als überflüssig, da die bestehenden Rechtsgrundlagen für die
Terrorismusbekämpfung ausreichen würden, und bezeichneten sie in Bezug auf die
verwendete Terrorismusdefinition als problematisch.
In der Rechtskommission des Nationalrats fand diese Kritik Berücksichtigung. Sie
beschloss, das Geschäft nicht, wie vom EJPD gewünscht, als dringlich zu behandeln und
es vom Plenum gleichzeitig mit dem Ständerat in der Herbstsession beraten zu lassen,
sondern vorgängig noch Experten anzuhören. Der Ständerat, welcher in der
Herbstsession die Vorlage als Erstrat behandelte, unterstützte zwar eine
Unterzeichnung der Übereinkommen, lehnte aber die Vorgehensweise seiner
vorberatenden Kommission ab. Diese hatte, nicht zuletzt um die Schweiz vor
unberechtigten Vorwürfen zu schützen, ihr Finanzplatz sei an der
Terrorismusfinanzierung beteiligt, zuerst die Übereinkommen ratifizieren wollen, um
erst dann die nötigen gesetzlichen Anpassungen vorzunehmen. Auf Antrag Schiesser
(fdp, GL) wies der Rat die Vorlage an die Kommission zurück mit der Auflage, die
Übereinkommen und die Strafgesetzänderungen gleichzeitig zur Beratung vorzulegen.
Der CVP-Vertreter Schmid (AI) wies zudem darauf hin, dass bei der Schaffung einer
speziellen Terrorismusstrafnorm grundsätzliche Probleme entstehen können. Wenn
man sich an die vom Bundesrat in der Botschaft verwendete Terrorismusdefinition
halte, müssten im Prinzip auch Angehörige von Unabhängigkeitsbewegungen und
Widerstandsorganisationen in Diktaturen zu Terroristen erklärt werden (in den Worten
von Schmid: „Was dem einen sein Freiheitskämpfer, ist dem anderen sein Terrorist“). 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.08.2002
HANS HIRTER
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Am besten stehen die Realisierungschancen für die Forderung nach einer Revision der
Verfassungsvorschrift, welche verlangt, dass nicht zwei amtierende Mitglieder der
Landesregierung aus dem selben Kanton stammen dürfen. In Form von
parlamentarischen Initiativen verlangten die LdU/EVP-Fraktion, sowie die Nationalräte
Ruf (sd, BE) (93.410) und Wanner (fdp, SO) (93.403), dass maximal zwei Bundesräte aus
dem gleichen Kanton kommen dürfen; der Genfer Ducret (cvp) postulierte gar die
Streichung des Verfassungsartikels.

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats kam zum Schluss, dass dieses
Problem sofort gelöst werden sollte. Um das Verfahren abzukürzen, formulierte sie im
Einklang mit den erwähnten Initianten eine eigene parlamentarische Initiative mit dem
Antrag, den entsprechenden Verfassungsartikel 96, Absatz 1, Alinea 2 BV ersatzlos zu
streichen. In der Begründung zu ihrer Forderung führte sie aus, dass die im letzten
Jahrhundert wichtigen Konfliktlinien zwischen den Kantonen, namentlich zwischen den
katholischen einerseits und den drei grossen protestantischen (Zürich, Bern und
Waadt) andererseits, weitgehend verschwunden seien. Zudem könne davon
ausgegangen werden, dass die Bundesversammlung als Wahlbehörde von sich aus dafür
sorgen werde, dass es nicht zu einer massiven und dauerhaften Übervertretung
einzelner Kantone kommen werde. Die Erfahrung bei der Berücksichtigung der
verschiedenen Sprachregionen mache deutlich, dass es dazu keiner geschriebener
Vorschriften bedürfe. Im Ständerat hatte Schiesser (fdp, GL) mit einer
parlamentarischen Initiative ebenfalls die Streichung der Kantonsklausel verlangt
(93.407). Der Rat gab dieser Initiative mit relativ knappem Mehr Folge, allerdings mit
dem Vorbehalt, dass dieser Entscheid nur bedeute, dass die Frage von der
Staatspolitischen Kommission im Rahmen der Regierungsreform überprüft werden
soll. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.10.1993
HANS HIRTER

Trotz dem negativen Urteil des Bundesrats hielt die Staatspolitische Kommission des
Nationalrats an ihrem Vorschlag für eine ersatzlose Streichung der
Verfassungsbestimmung, wonach nicht zwei Mitglieder der Landesregierung aus
demselben Kanton stammen dürfen, fest. Obwohl die Sprecher der Fraktionen der SP
und der FDP dem Problem keine Dringlichkeit zuerkennen wollten, und diejenigen der
CVP und der LP föderalistische Einwände vorbrachten, beschloss der Nationalrat
Eintreten und stimmte der Streichung der Kantonsklausel mit 61:48 Stimmen zu. Der
Ständerat lehnte hingegen die Neuerung mit 28:9 Stimmen ab. Immerhin milderte er
seinen Entscheid insofern, als er die Behandlungsfrist der 1993 überwiesenen
parlamentarischen Initiative Schiesser (fdp, GL) (93.407), welche den Auslöser der
Reform gebildet hatte, verlängerte. Die Volkskammer beschloss in der Folge, das
Geschäft zu sistieren und abzuwarten, ob das Anliegen im Rahmen der geplanten
Totalrevision der Verfassung oder der angestrebten umfassenden Regierungsreform
berücksichtigt wird. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1995
HANS HIRTER

Der Ständerat pflichtete dem Beschluss des Nationalrats bei, die Diskussion der
Aufhebung der Verfassungsklausel, wonach nicht zwei Bundesräte aus demselben
Kanton stammen dürfen, vorläufig zu sistieren. Die entsprechenden parlamentarischen
Initiativen von Schiesser (fdp, GL) (93.407) resp. der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrats sollen erst dann wieder aktiviert werden, wenn das Anliegen nach
Abschluss der Totalrevision der Bundesverfassung oder einer umfassenden
Regierungsreform noch nicht erledigt ist. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER

Die Beseitigung der sogenannten Kantonsklausel war für den Ständerat weiterhin kein
dringliches Anliegen. Er hatte zwar 1993 mit der Überweisung einer parlamentarischen
Initiative Schiesser (fdp, GL) der Reform grundsätzlich zugestimmt. Auf Antrag seiner
Staatspolitischen Kommission (SPK) beschloss er nun, die Frist für die Ausarbeitung
einer konkreten Vorlage um weitere zwei Jahre zu verlängern. Er drückte dabei die
Hoffnung aus, dass sich die Neuerung in ein umfassenderes Projekt zur
Regierungsreform würde einbauen lassen. Die Verfassungskommission des Ständerates
möchte die Kantonsklausel auf jeden Fall nicht im Rahmen der laufenden
Verfassungstotalrevision streichen, da diese materielle Neuerung die Grenzen einer

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.1997
HANS HIRTER
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„Nachführung“ sprengen würde. Ihr diesbezüglicher Entscheid fiel mit 10 zu 1 Stimmen
deutlich aus. 8

Kommentatoren hielten zum ersten Amtsjahr des Bundesrates in neuer
parteipolitischer Zusammensetzung und mit dem umstrittenen früheren
Oppositionspolitiker Christoph Blocher (svp) fest, dass sich inhaltlich an der
Regierungspolitik noch nichts Wesentliches geändert habe. Feststellbar war hingegen
ein noch grösseres Interesse der Medien am Verhalten einzelner Bundesräte (v.a.
Blocher) im Bundesratskollegium und an deren Stellungnahmen dazu sowie die
ausführliche Berichterstattung über zum Teil vermutete, zum Teil nach aussen
kommunizierte interne Konflikte. Zu grossen Diskussionen Anlass gaben nicht Projekte
und Vorschläge aus Blochers Departement, sondern dessen Verhalten bei
Volksabstimmungen. So hatte Blocher als Chef des EJPD drei Vorlagen in der
Volksabstimmung zu vertreten, die von der Regierung vor seinem Eintritt beschlossen
worden waren und die er als Parlamentarier bekämpft hatte (Verwahrungsinitiative,
Einbürgerung). Bei seinen wenigen öffentlichen Auftritten im Rahmen dieser
Abstimmungskampagnen warb er nicht um Zustimmung zur Bundesratsempfehlung,
sondern beschränkte sich darauf, neutral die Gründe der Gesamtregierung dafür
darzulegen und auf allfällige Vor- und Nachteile hinzuweisen. Keine Zurückhaltung legte
er demgegenüber bei anderen, ihm genehmen Vorlagen, wie etwa dem Steuerpaket, an
den Tag. Für einen Eklat sorgte sein expliziter Verzicht, beim gemeinsamen
Medienauftritt mit den Bundesräten Leuenberger und Couchepin am
Abstimmungssonntag vom 26. September das Volksnein zu den aus seinem
Departement stammenden Einbürgerungsvorlagen zu kommentieren. Er begründete
dies damit, dass die Regierung Volksentscheide zu akzeptieren habe, ohne sie zu
kritisieren oder zu kommentieren. Insbesondere in der Westschweiz, welche an diesem
Tag einmal mehr von der Deutschschweiz überstimmt worden war, wurde moniert, dass
die Landesregierung gerade in solchen Fällen eine Stellungnahme abzugeben hätte. Sie
müsste dabei auch erklären, was sie plane, um den offensichtlich unterschiedlichen
Einstellungen und Interessen der Sprachregionen Rechnung zu tragen. (Siehe auch
Ständeratspräsident Schiesser (fdp, GL) in seiner Mitteilung zu den Abstimmungen vom
26. September.) 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2004
HANS HIRTER

Am 3. September bestimmten die Fraktionen ihre Kandidaturen. Die FDP nominierte
die St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter und den Nationalrat Johann
Schneider-Ammann (BE). Die drei weiteren Nationalräte Peter Malama (BS), Ruedi Noser
(ZH) und Ignazio Cassis (TI), die von den jeweiligen Kantonalsektionen portiert wurden,
wurden nicht berücksichtigt. Auch die SP nominierte zwei aus vier Kandidatinnen:
Ständerätin Simonetta Sommaruga (BE) und Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) erzielten
mehr Fraktionsstimmen als Nationalrätin Hildegard Fässler (SG) und die baselstädtische
Finanzdirektorin Eva Herzog. Die SVP nominierte – nachdem sowohl die Nationalräte
Caspar Baader (BL), Peter Spuhler (TG) und Ulrich Giezendanner (AG) abgesagt hatten –
Nationalrat Jean-François Rime (FR) und die Grünen traten mit Nationalrätin Brigit
Wyss (SO) als Sprengkandidatin an. Auch die CVP meldete ihren Anspruch auf einen
zweiten Bundesratssitz an, wollte aber die Wahlen 2011 abwarten. 10

ANDERES
DATUM: 03.09.2010
MARC BÜHLMANN

Die Vereinigte Bundesversammlung bestimmte die Nachfolge der beiden Magistraten
am 22. September. Zuerst wurde die Ersatzwahl von Moritz Leuenberger vorgenommen.
Die Zweiernomination der SP wurde von der CVP, der FDP, der EVP, der GLP und den
Grünen unterstützt. Die BDP unterstützte die Nomination Sommaruga und die SVP trat
mit dem Sprengkandidaten Jean-François Rime an. Im ersten Wahlgang lag Sommaruga
mit 86 Stimmen vor Rime mit 80 und Fehr mit 61 Stimmen. Zehn Stimmen entfielen auf
Hildegard Fässler, die allerdings bereits in der internen SP-Ausmarchung gescheitert
war. Im zweiten Wahlgang fielen diese zehn Stimmen Sommaruga zu. Auch im dritten
Wahlgang veränderte sich nichts an der Reihenfolge der Kandidaten (Sommaruga mit 98
Stimmen vor Rime mit 77 Stimmen), so dass Fehr mit 70 Stimmen ausschied. Im vierten
Wahlgang wurde schliesslich Simonetta Sommaruga mit 159 von 240 gültigen Stimmen
zur neuen Bundesrätin erkoren.

Die Nominationen der FDP wurden von der CVP, der EVP und der GLP unterstützt. Die
SVP trat noch einmal mit ihrem Sprengkandidaten Jean-François Rime an und auch die
Grünen traten mit ihrer Sprengkandidatin an. Die SP gab bekannt, zu Beginn des
Wahlvorganges die grüne Kandidatin zu unterstützen. Da sie aber kaum realistische

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2010
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Chancen für einen grünen Bundesratssitz sehe, werde sie anschliessend einen der
beiden FDP-Kandidaten wählen. Im ersten Wahlgang lag Rime mit 72 Stimmen an der
Spitze, gefolgt von Wyss mit 57 Stimmen. Auf die FDP-Kandidaten Schneider-Ammann
und Keller-Sutter entfielen 52 bzw. 44 Stimmen. Zwölf Stimmen erhielt Ignazio Cassis,
der sich mit dem Hinweis von der Wahl zurückzog, dass die italienischsprachige
Schweiz seit 1999 nicht mehr in der Regierung vertreten sei. Im zweiten Wahlgang
machte Schneider-Ammann Boden gut und erhielt 75 Stimmen, gefolgt von Rime mit 72,
Keller-Sutter mit 55 und Wyss mit 40 Stimmen. An dieser Reihenfolge änderte sich auch
im dritten Wahlgang nichts, so dass Wyss aus dem Rennen fiel. Ihre Stimmen verteilten
sich anschliessend auf Schneider-Ammann (84 Stimmen) und Keller-Sutter (74
Stimmen), die aber knapp weniger Stimmen erhielt als Rime (76). Im fünften Wahlgang
obsiegte schliesslich Johann Schneider-Ammann mit 144 von 237 gültigen Stimmen.
Die Neuwahlen bescherten der Schweiz zum ersten Mal eine Frauenmehrheit in der
Landesregierung. Darüber hinaus wurden zum ersten Mal gleichzeitig zwei
Regierungsmitglieder aus dem gleichen Kanton (Bern) gewählt. Das Parlament machte
damit deutlich, dass die regionale Herkunft derzeit kein Wahlkriterium ist. 11

Bundesverwaltung - Organisation

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Anpassung des Bundesgesetzes über die
Rüstungsbetriebe an die neuen Rechnungsvorschriften für Konzerne. Das Geschäft war
im Parlament an sich unbestritten. Nachdem im Nationalrat ein Antrag Fässler (sp, SG)
abgelehnt worden war, die entstehenden Kosten dem VBS zu belasten, sprachen sich
aber die SP und die Grünen in der Gesamtabstimmung dagegen aus. (Zum Beschluss des
neuen Gesetzes über die Rüstungsunternehmen (97.034) siehe hier.) 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2000
HANS HIRTER

Bundesverwaltung - Personal

Der Streit zwischen Bundesrat Stich und dem Parlament über die Pensionskasse des
Bundespersonals konnte noch nicht beigelegt werden. Anlass der Auseinandersetzung
bildeten sowohl die Führung, als auch die Probleme mit der Einführung der EDV und die
Ungewissheit über die finanzielle Situation. In einem Bundesbeschluss hatte das
Parlament Ende 1994 unter anderem festgehalten, dass der Bundesrat bis Ende 1997
revidierte Statuten vorlegen muss, welche eine Reduktion des technischen Defizits der
Kasse erlauben (BRG 94.070). Die Finanzdelegation beider Räte wiederholte in ihrem
Bericht an die Finanzkommissionen ihre Vorwürfe an die Pensionskasse und
bemängelte, dass keine Besserung eingetreten sei. Sie hielt insbesondere fest, dass die
Buchhaltung nicht ordnungsgemäss geführt werde und deshalb nicht belegt werden
könne, dass die in der Staatsrechnung ausgewiesenen Zahlen der Realität entsprechen
würden.

Im Sommer verlangte die CVP-Fraktion die Einsetzung einer parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) und reichte eine parlamentarischen Initiative Hess
(cvp, ZG; Pa.Iv. 95.412) ein. Diese wurde allerdings zurückgezogen, nachdem das Büro
beschlossen hatte, dem Parlament einen Bundesbeschluss zur Einsetzung einer PUK zu
beantragen (BRG 95.067). Dieser wurde in der Herbstsession 1995 dem Parlament
vorgelegt. Dagegen hatten sich die Fraktionen von SP und LdU/EVP ausgesprochen; eine
PUK sei überflüssig, weil die nötigen Unterlagen für eine Untersuchung durch eine
ständige Parlamentskommission vorliegen würden. Der Ständerat lehnte zuerst einen
Antrag seines Büros ab, vor dem Entscheid über die Einsetzung einer PUK von der
Finanzdelegation und der GPK einen Bericht erstellen zu lassen; dann stimmte er gegen
einen Nichteintretensantrag Onken (sp, TG) und für die Einsetzung einer PUK. Die aus je
fünf Mitgliedern beider Räte zusammengesetzte und von Ständerat Schiesser (fdp, GL)
präsidierte Kommission wurde am 6. Oktober gebildet. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Parlamentsmandat

Im Berichtjahr wurden nicht weniger als elf Parlamentsmandate neu besetzt. Die
Mutationen waren einerseits Folgen kantonaler Wahlen. Gleich drei Genfer Nationalräte
– Luc Barthassat (cvp), Antonio Hodgers (gp) und Mauro Poggia (mcg) – wurden in den
Genfer Regierungsrat gewählt. Auch Yvan Perrin (svp) und Alain Ribaux (fdp) zogen das
kantonale Exekutivamt in Neuenburg dem nationalen Parlamentsmandat vor. Für die
fünf abtretenden Parlamentarier rutschten Guillaume Barazzone(cvp/pdc GE), NR/CN]
(cvp, GE), Anne Mahrer (gp, GE), Roger Golay (mcg, GE), Raymond Clottu (svp, NE) und
Sylvie Perrinjaquet (fdp, NE) nach. Golay wurde – im Gegensatz zu seinem Vorgänger
Poggia – in die SVP-Fraktion aufgenommen. Bereits 2012 waren Franziska Teuscher (gp,
BE) und Ursula Wyss (sp, BE) in die Stadtberner Regierung gewählt worden. Sie traten
ebenfalls von ihren Nationalratsmandaten zurück und wurden im Berichtjahr durch
Aline Trede (gp, BE) und Nadine Masshardt (sp, BE) ersetzt. Bereits 2012 ihren Rücktritt
angekündigt hatten Hildegard Fässler-Osterwalder (sp, SG) und Peter Spuhler (svp, TG),
nach 16 resp. 13 Jahren Tätigkeit im nationalen Parlament. Hans-Jürg Fehr (sp, SH), ein
weiterer lang gedienter Parlamentarier, trat nach 14 Jahren zurück. Für die SP St. Gallen
wurden Claudia Friedl, für die SP Schaffhausen Martina Munz und für die SVP Thurgau
Verena Herzog neu vereidigt. Seinen Rücktritt für 2014 kündigte Fulvio Pelli (fdp, TI) an.
Auch im Ständerat wird es noch vor den Gesamterneuerungswahlen 2015 zu
Veränderungen kommen. Für den verstorbenen Pankraz Freitag (fdp, GL) musste im
Kanton Glarus eine Ersatzwahl durchgeführt werden, die auf das Frühjahr 2014
angesetzt wurde. 14

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Am 1. Dezember eröffneten Alterspräsident Blocher (svp, ZH) im Nationalrat und
Vizepräsident Schiesser (fdp, GL) im Ständerat die 47. Legislatur des eidgenössischen
Parlaments. Als Ratsältester gilt im Nationalrat neuerdings das amtsälteste Mitglied. 15

ANDERES
DATUM: 01.12.2003
HANS HIRTER

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die elektronische Stimmabgabe bei Abstimmungen und Wahlen blieb auch im
Berichtjahr ein Thema. Vote électronique kam an allen vier Abstimmungsterminen in
den zwölf Versuchskantonen (BE, LU, FR, SO, BS, SH, SG, GR, AG, TG, NE, GE) für
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zum Einsatz. In den Kantonen Neuenburg
und Genf konnten zudem auch ausgewählte Stimmberechtigte (18% bis 30% der
Stimmberechtigten) mit Wohnsitz in der Schweiz elektronisch abstimmen. Im Einsatz
waren dabei drei Systeme: das System Genf (4 Kantone), das System Zürich (7 Kantone)
und das System Neuenburg (Guichet Unique). Mitte Jahr legte der Bundesrat eine
Auswertung zur Einführung von Vote électronique (2006-2012) vor, worin er auch
Grundlagen zur Weiterentwicklung erörterte. Er beurteilte die über 100 Versuche seit
Projektbeginn als erfolgreich; die wenigen Zwischenfälle – im Kanton Luzern gab z.B.
eine Person ihre Stimme unbeabsichtigt zwei Mal ab – hätten die erfolgreiche
Durchführung in keiner Weise in Frage gestellt und die verwendeten Systeme würden
kontinuierlich, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit verbessert. Prioritär seien die
Auslandschweizer, aber einige Kantone (AG, SG, SO) wollten – wie Genf und Neuenburg
– auch vermehrt in der Schweiz wohnhafte Stimmberechtigte einbeziehen. Die
Versuche zeigten, dass die Stimmbeteiligung bei den elektronisch stimmenden
Auslandschweizern bei rund 50 Prozent liege, bei den in der Schweiz wohnhaften
Stimmberechtigten bei etwa 20 Prozent. Als nicht ganz genügend wurden die
rechtlichen Grundlagen betrachtet, die besser an die sich verändernden technischen
Entwicklungen angepasst werden müssten. Als Hauptziel nannte der Bericht die
elektronische Abstimmungsmöglichkeit für die Mehrheit der Auslandschweizer
Stimmberechtigten bei den Nationalratswahlen 2015 und als Fernziel die
Zurverfügungstellung eines komplementären Stimmkanals für alle Stimmberechtigten.
Mittelfristig soll die Grenze von aktuell 30% der inländischen, E-Voting nutzenden
Stimmberechtigten abhängig von der Umsetzung der im Bericht ebenfalls definierten
Sicherheitsstandards (insbesondere die Verifizierbarkeit) angehoben werden. Allerdings
erwuchs dem Projekt zunehmend Kritik. Eine Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG), die
vom Bundesrat bis zu den Wahlen 2015 eine flächendeckende Möglichkeit für E-Voting
für alle Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern forderte (Mo. 11.3879), wurde im
Nationalrat abgelehnt. Kritische Stimmen vor allem von Jungparlamentariern mahnten
an, das Motto des Bundesrates «Sicherheit vor Tempo» weiter verfolgen zu wollen. Bei
elf Enthaltungen und der Ablehnung des Vorstosses mit 92 zu 83 Stimmen überwog die

MOTION
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Skepsis in der Grossen Kammer. Kritik gegenüber dem Ausbau von E-Voting beinhalten
auch die Ende September eingereichten, aber noch nicht behandelten Motionen
Schwaab (sp, VD; Mo. 13.3808) und Glättli (gp, ZH; Mo. 13.3812). Beide wollen die E-
Voting-Versuche bremsen, weil die Risiken die Chancen überwiegen würden. Die
Waadtländer Kantonsregierung entschied im Berichtjahr, mit der Einführung von E-
Voting zuzuwarten, bis die Technik sicherer geworden sei. Im Kanton Zürich forderten
SVP und GP ein Verbot von E-Voting. Auslöser für die Skepsis war ein von einem
Spezialisten entwickeltes Virus, mit dem aufgezeigt wurde, wie der Abstimmungswille im
Genfer System hätte verfälscht werden können. 16

Ein wichtiges Argument, das für die elektronische Stimmabgabe ins Feld geführt wird,
ist die Vereinfachung der Partizipation für die fünfte Schweiz. E-Voting ermöglicht es
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, ihre politischen Rechte auszuführen.
Nicht selten komme es bei brieflicher Stimmabgabe vor, dass die Unterlagen zu spät bei
den Berechtigten im Ausland oder aber bei den Behörden in der Schweiz einträfen –
kritisierte etwa Filippo Lombardi (cvp, TI) im Rahmen einer von ihm eingereichten
Motion. Er forderte, dass bei den eidgenössischen Wahlen 2019 alle
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die Möglichkeit haben, elektronisch zu
wählen. Er erinnerte daran, dass Hildegard Fässler-Osterwalder (sp, SG) bereits im
September 2011 gefordert habe, dass bei den Wahlen 2015 eine grosse Mehrheit der im
Ausland wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger einen elektronischen Kanal
haben sollte. Konkret hätten aber lediglich vier Kantone die Möglichkeit von E-Voting
angeboten. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat darauf aufmerksam, dass bei den
Wahlen 2015 eigentlich 14 Kantone die Möglichkeit für eine elektronische Wahl für die
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland angeboten hätten, eine kurz vor den Wahlen
entdeckte Sicherheitslücke aber die Einschränkung dieses Angebots bedingt habe.
Grundsätzlich gehe die Entwicklung in die richtige Richtung, eine Verpflichtung der
Kantone sei aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht angezeigt. In der Frühjahrssession 2016
folgte der Ständerat der exekutiven Argumentation und lehnte die Motion ohne
Diskussion ab. 
Eine Motion Guldimann (sp, ZH) mit einer sehr ähnlichen Forderung (Mo. 15.4139) wurde
wohl auch aufgrund des ständerätlichen Entscheids vom Motionär im September 2016
zurückgezogen. 17

MOTION
DATUM: 07.03.2016
MARC BÜHLMANN

Föderativer Aufbau

Interkantonale Zusammenarbeit

Das Parlament stimmte der Beteiligung der Schweiz an INTERREG II, der Fortsetzung
eines Gemeinschaftsprogramms der EU zur Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit, zu. Der Beschluss war jedoch umstritten. Einzelne Ständeräte
kritisierten nicht die Zusammenarbeit an sich, sondern die Absicht, den Kantonen für
Organisation, Vorbereitung und Planung von regionalen Projekten Subventionen
auszurichten (die Bundesbeiträge an die Realisierung der konkreten Projekte sind von
der Vorlage nicht betroffen). Ein Rückweisungsantrag Schiesser (fdp, GL), mit dem
Auftrag an den Bundesrat, lediglich eine Vorlage für die bundesstaatliche Finanzierung
von flankierenden Massnahmen (Koordination, Kontaktvermittlung zur EU)
auszuarbeiten, blieb mit 23:12 Stimmen in der Minderheit. In der Gesamtabstimmung
sprach sich der Ständerat mit 23:4 Stimmen für das Projekt aus. Zugunsten des
Beschlusses hatten sich in der Debatte vor allem die Vertreter der
französischsprachigen Kantone eingesetzt. Auch wenn es sich bei den knapp CHF 5 Mio.
pro Jahr für die 16 betroffenen Kantone um eine Bagatellsubvention handle, sei ihrer
Meinung nach die Zustimmung wichtig, weil sie auch ein Zeichen gegenüber der EU für
die Kooperationsbereitschaft der Schweiz darstelle.
Im Nationalrat gesellten sich zu den in der kleinen Kammer geäusserten föderalistischen
und finanzpolitischen Bedenken auch noch europapolitische Einwände. Ein von Steffen
(sd, ZH) eingebrachter Nichteintretensantrag scheiterte aber deutlich mit 130 zu 23
Stimmen. (Zu den Massnahmen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstrukturen siehe
hier.) 18

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.04.1995
HANS HIRTER
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Wahlen

Ständeratsersatzwahlen

Im Kanton Glarus wurden die beiden bisherigen Ständeräte Fritz Schiesser und Kaspar
Rhyner (beide fdp) für eine weitere Amtsperiode gewählt.

WAHLEN
DATUM: 30.12.1994
EVA MÜLLER

Gleichzeitig mit den Glarner Regierungsratswahlen fand die Ersatzwahl in den Ständerat
statt. Zu ersetzen war der Sitz von Regierungs- und Ständerat Kaspar Rhyner (fdp), der
aus Altersgründen von seinen zwei Mandaten zurücktreten musste. Der Kanton Glarus
kennt seit 1989 eine Verfassungsbestimmung, die für Regierungs- und Ständeräte eine
Altersgrenze von 65 vorsieht. Keiner der beiden Kandidaten erreichte im ersten
Wahlgang die nötige absolute Mehrheit. Im zweiten Wahlgang setzte sich This Jenny von
der SVP gegen Regierungsrat Willy Kamm (fdp) durch. Damit wird der Kanton Glarus
neben dem bisherigen Freisinnigen Fritz Schiesser neu von This Jenny, Landrat und
SVP-Kantonalparteipräsident, in der kleinen Kammer vertreten. Der Verlust des zweiten
FDP-Ständeratssitzes an die SVP liess sich im Sinne eines parteipolitischen Ausgleichs
als Antwort auf den Sitzgewinn der FDP im Regierungsrat deuten. Zudem geriet auch
das angestrebte Doppelmandat von Willy Kamm als Regierungs- und Ständerat in die
Kritik. Mehrfachmandate waren schon bei Werner Marti heftig diskutiert worden, als
dieser neben dem Regierungs- und Nationalratsmandat auch noch jenes des
Preisüberwachers inne hatte. 19

WAHLEN
DATUM: 29.03.1998
URS BEER

Bei den Ersatzwahlen für den aus dem Ständerat zurückgetretenen Fritz Schiesser (fdp)
traten Pankraz Freitag (fdp, Regierungsrat), Werner Marti (sp, Nationalrat) und René
Brandenberger (parteiloser Landrat, der SVP nahestehend) an. Freitag wurde von CVP
und SVP unterstützt, trotzdem wurde aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades von Marti
ein spannendes Rennen erwartet. Bei der Wahl konnte sich Freitag (fdp) überraschend
deutlich gegen Marti (sp) durchsetzen. Er holte 4969 Stimmen, Marti 2975. Beide
Glarner Ständeratsmandate bleiben somit in bürgerlicher Hand. Der dritte Kandidat
Brandenberger erreichte 1062 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 35,8%. 20

WAHLEN
DATUM: 10.02.2008
SABINE HOHL

Gleich zwei Mal musste die Glarner Stimmbevölkerung 2014 ihren Ständerat neu wählen.
Nach dem überraschenden Tod von Pankraz Freitag (fdp) am 5. Oktober 2013 wurden
Ersatzwahlen auf den 12. Januar 2014 angesetzt. Laut kantonalem Gesetz muss eine
Ersatzwahl innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden. Die Zeit war dabei für die
Parteien recht knapp und lange fand insbesondere auch die FDP keine Kandidaten. Eine
potenzielle Nachfolgerin von Freitag, die bei den kantonalen Wahlen 2014 nicht wieder
antretende Regierungsrätin Marianne Dürst Benedetti, stellte sich für eine Kandidatur
nicht zur Verfügung. Schliesslich wurde der ausserhalb des Kantons Glarus eher
unbekannte Thomas Hefti auf den Schild gehoben. Hefti – Sohn des von 1968 bis 1990 in
Bern tätigen Ständerates Peter Hefti – war Gemeindepräsident von Glarus Süd. Hefti
bekam Konkurrenz von BDP-Parteipräsident Martin Landolt. Der amtierende Glarner
Nationalrat wollte den FDP-Ständeratssitz erobern. Die CVP und die Grünen
verzichteten auf eine Kandidatur und die SP konnte keine geeignete Kandidatur
aufbauen. Die SVP, die den zweiten Glarner Ständeratssitz inne hat, wollte ebenfalls
nicht antreten. Allerdings hatte der Inhaber des Mandates, This Jenny (svp), seinen
Rücktritt auf die ordentlichen Wahlen 2015 angekündigt. Eine der wenigen inhaltlichen
Differenzen der Kandidierenden – der Ausstieg aus der Atomenergie – brachte Landolt
die Unterstützung der Umweltverbände. Der BDP-Präsident konnte zudem seine
Erfahrung in Bern in die Waagschale werfen. Weil bereits am 9. Februar die
Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindeexekutiven anstanden und Hefti sein Amt
als Gemeindepräsident nicht mit einem allfälligen Ständeratsamt kombinieren wollte,
trat er für die Gemeindewahlen nicht mehr an. Allgemein ging man von einem Kopf-an-
Kopf-Rennen aus. Die Deutlichkeit, mit der die FDP den Ständeratssitz verteidigen
konnte, überraschte deshalb. Hefti (fdp) machte mit 5'571 mehr als doppelt so viele
Stimmen wie Landolt (bdp), der 2'149 Stimmen erhielt. In seiner eigenen Gemeinde
Glarus Süd erhielt Hefti mehr als 80 Prozent der Stimmen und auch in den anderen
beiden Gemeinden obsiegte er klar. Landolt interpretierte das deutliche Resultat als
Auftrag, den Kanton Glarus weiterhin im Nationalrat zu vertreten. Anscheinend sei es
ihm nicht gelungen, Wählerinnen und Wähler ausserhalb seiner Stammwählerschaft zu
mobilisieren. Sowohl Hefti wie auch Landolt waren weiterhin auch im Glarner Landrat
vertreten. Die Stimmbeteiligung war mit 30,6% sehr tief. In den Medien wurde dafür die

WAHLEN
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anstehende Kaskade von Wahlen verantwortlich gemacht: Gesamterneuerungswahlen
für die kommunale und kantonale Regierung am 9. Februar und Erneuerungswahlen für
den Landrat am 18. Mai. 

Es sollte freilich noch eine weitere Wahl hinzukommen. Mitte Februar gab nämlich This
Jenny bekannt, dass er per sofort von allen politischen Ämtern – aus dem Landrat und
dem Ständerat – zurücktrete. Grund war ein bösartiger Magentumor, der das politische
Urgestein zum Rücktritt zwang – Jenny war seit 1994 Landrat und seit 1998 Glarner
Ständerat. Als Termin für die Ersatzwahl Jennys wurde der 18. Mai gewählt. Erneut taten
sich die Parteien schwer, valable Kandidierende zu finden. Vor allem die SP, die früh
ankündigte, den Sitz angreifen zu wollen, musste nach der Niederlage bei den
Regierungswahlen, wo man den eigenen Regierungssitz verloren hatte, möglichst
punkten, um nicht zur vernachlässigbaren Kraft im Kanton zu werden. Allerdings taten
sich die Genossen sehr schwer und fanden letztlich niemanden, der sich zur Wahl
stellen wollte. Als erster Kandidat outete sich Stefan Müller (cvp), der Präsident des
Kantonalen Kirchenrates und ehemaliger Staatsanwalt. Die SVP schickte kurz darauf
Werner Hösli (svp) ins Rennen, der von 2001 bis 2009 im Landrat Einsitz genommen
hatte. Auch die GLP bemühte sich um eine Kantonsvertretung in Bern. Mit Franz Landolt
(glp) wurde ein altgedienter Kantonsparlamentarier nominiert, der seit 22 Jahren im
Landrat sass, zuerst für die CSP und dann für die GLP. Die FDP wollte eigentlich –
nachdem sie mit Thomas Hefti ja bereits einen Ständerat hatte – nicht antreten,
allerdings brachten sich Hansjürg Rhyner (fdp) und Martin Leutenegger (fdp) ohne
Unterstützung der Partei ins Spiel und kandidierten wild. Rhyner hatte dabei noch kein
politisches Amt bekleidet. Leutenegger – bis 2008 im Landrat – wollte für die kantonale
Wirtschaft antreten. Beide betonten, dass die fehlende Unterstützung der Partei – die
FDP hatte Stimmfreigabe beschlossen – kein Handicap sei, weil im Kanton Glarus
Personen und nicht Parteien gewählt würden. Auf das Problem angesprochen, dass bei
ihrer Wahl zwei FDP-Vertreter im Ständerat sitzen würden, verwiesen sie auf das
Gespann Kaspar Rhyner (fdp, GL) und Fritz Schiesser (fdp, GL), die den Kanton Glarus
als Zweiergespann zwischen 1990 und 1998 in Bern vertreten hatten. Anfang April gaben
auch die Grünen ihre Ambitionen bekannt. Sie portierten den Landrat Karl Stadler (gp),
der auch von der SP unterstützt wurde. Als siebter Kandidat stellte sich Mitte April
schliesslich der parteilose Markus Landolt zur Wahl. Markus Landolt war zwölf Jahre für
die CVP im Landrat gesessen, trat aber als Unabhängiger an. Er wolle nicht seiner alten
Partei in den Rücken fallen, sondern als Unternehmer für Bern antreten. Nicht noch
einmal antreten wollte die BDP. 
Aufgrund der starken Konkurrenz musste die SVP um die Verteidigung ihres
Ständeratssitzes bangen. Hinzu kam, dass Werner Hösli historisch vorbelastet sei, wie er
selber auf seiner Homepage schrieb. Hösli war als Bankrat der Glarner Kantonalbank in
unsaubere Kreditvergaben verwickelt, bei denen letztlich CHF 96 Mio. abgeschrieben
werden mussten. Hösli informierte offensiv über die zivilrechtlich noch hängige Affäre
und wies darauf hin, dass er keinen Einfluss auf die Affäre gehabt habe. Aufgrund des
breiten Kandidatenfeldes musste von einem zweiten Wahlgang ausgegangen werden.
Tatsächlich gab es im ersten Umgang am 18. Mai keine Entscheidung. Mit 3'597 Stimmen
hatte Werner Hösli (svp) zwar einen grossen Vorsprung auf den zweitplatzierten Karl
Stadler (gp), der 1'813 Stimmen holte, er scheiterte damit allerdings recht deutlich am
absoluten Mehr (5'715 Stimmen). Trotzdem schien Hösli der einzige zu sein, der auch
über sein Wählerlager hinaus Stimmen machen konnte. Stadler erhielt lediglich rund
16% der Stimmen, obwohl die Wählerstärke von links-grün nach den Landratswahlen
2010 bei rund einem Viertel lag. Neben Stadler kam auch Markus Landolt (parteilos) auf
über 1'500 Stimmen. Bereits etwas abgeschlagen rangierten Stefan Müller (cvp, 1'293
Stimmen) und Franz Landolt (glp, 1'182 Stimmen). Die wilden Kandidaturen von Martin
Leutenegger (fdp; 1'005 Stimmen) und Hansjürg Rhyner (fdp; 633 Stimmen) wurden
offensichtlich von der Wählerschaft nicht goutiert. Der nötige zweite Wahlgang wurde
auf den 1. Juni angesetzt, fand also gleichzeitig mit den Landratswahlen statt. Neben
Werner Hösli (svp) und Karl Stadler (gp) wollte auch Stefan Müller (cvp) für die zweite
Runde antreten. Die restlichen vier Kandidaten strichen die Segel. Die Reduktion von
sieben auf drei verhiess Spannung, konnte doch Stadler auf die Stimmen der GLP und
Müller auf die Stimmen der Mitte zählen. Freilich gelang Hösli (svp) Anfang Juni ein
wuchtiger Erfolg, konnte er doch mit 4'221 Stimmen fast ebenso viele Stimmen auf sich
vereinen wie seine beiden Widersacher zusammen: Stadler (gp) erhielt 2'294 Stimmen
und Müller (cvp) schaffte es auf 2'058 Stimmen. Zwar holte Hösli in allen drei
Gemeinden am meisten Stimmen, seinen Sieg verdankte er aber vor allem den
Wählerinnen und Wählern in seiner Heimatgemeinde Glarus Süd – eine eigentliche
Hochburg der SVP. Lag die Stimmbeteiligung dort bei 45%, nahmen in Glarus und in
Glarus Nord lediglich 34% bzw. 30% der Wahlberechtigten teil. Glarus Süd war damit
gleich doppelt in Bern vertreten, weil auch Thomas Hefti von dort stammt. Die
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Wahlberechtigten schienen Hösli betreffend der Bankaffäre zu vertrauen – freilich
stand die Schadenersatzklage nach wie vor im Raum. 21

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

En tant que deuxième conseil, le Conseil national a examiné à son tour le projet de
Convention de double imposition avec la République islamique du Pakistan. Une
minorité emmenée par Hildegard Fässler (ps, SG) a proposé de renvoyer le projet au
Conseil fédéral avec mandat de renégocier la convention, de sorte que le Pakistan ait la
possibilité de lutter contre la soustraction fiscale, la corruption et le terrorisme (l'art.
25 de la convention, à savoir celui concernant les échanges de renseignements, n'étant
à ce titre pas satisfaisant). Cette proposition a toutefois été rejetée au plénum par 89
voix contre 57. Au vote sur l’ensemble, le Conseil national a approuvé la convention par
87 voix contre 34. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2007
ELIE BURGOS

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Au mois de mars, le Conseil fédéral a présenté son message concernant l’arrêté fédéral
sur l’engagement de l’armée en service d’appui au profit du canton des Grisons dans le
cadre des mesures de sécurité lors des rencontres annuelles du World Economic
Forum (WEF) de 2010 à 2012 à Davos. Le gouvernement a estimé que les menaces
étaient similaires que lors de la période de 2007 à 2009. Il a ainsi proposé, suite à la
demande que lui avait faite le canton des Grisons au mois de juin de l’année sous revue,
l’engagement annuel de 5'000 militaires au maximum en service d’appui pour aider le
canton des Grisons dans la mise en place de mesures de sécurité dans le cadre de ces
rencontres annuelles. L’armée n’accomplirait pas de tâches de service d’ordre et, par
rapport aux dépenses pour des manœuvres ordinaires, cet engagement occasionnerait
des coûts supplémentaires d’environ 1,5 million de francs par an. Le gouvernement a en
outre prévu de participer aux frais de sécurité. Au Conseil national, une proposition de
non entrée en matière a été faite par la députée Fässler-Osterwalder (ps, SG) en raison
du caractère privé des rencontres annuelles organisées par le WEF. Cette proposition a
été rejetée par 117 voix contre 56. Lors de la discussion par article, une minorité Lang
(pe, ZG) a proposé de prendre une décision concernant la sécurité pour la rencontre de
2010 et de ne pas traiter des années suivantes. Cette dernière a été rejetée par 114 voix
contre 50. Au vote sur l’ensemble, le projet du Conseil fédéral a été approuvé par 114
voix contre 55, seuls les groupes socialiste et écologiste ont rejeté le projet. Au Conseil
des Etats, le projet n’a pas rencontré d’opposition et a été adopté à l’unanimité. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.09.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Militärorganisation

C’est durant l’année sous revue que le projet de réforme de l’armée a finalement été
traité au parlement. Le Conseil des Etats s’est saisi de cet objet lors de la session de
printemps. Sa Commission de la politique de sécurité (CPS) a tout d’abord estimé qu’il
devait appartenir au parlement, et non plus au gouvernement, de définir la durée du
service militaire et les limites d’âge. L’importance de cette décision pour les individus
et l’économie justifiait de retirer cette compétence au gouvernement. Dans la
discussion concernant la durée de l’Ecole de recrue (ER), la CPS a estimé que le
gouvernement, bien qu’ayant réduit ses exigences de 24 à 21 semaines suite à la
procédure de consultation, en demandait encore trop et elle a soutenu le modèle de 18
semaines avec un cours de répétition (CR) supplémentaire. Le DDPS a rappelé que 21
semaines, contre 15 actuellement, représentaient une durée incompressible pour
assurer une instruction crédible aux nouveaux équipements, plus complexes, et
compenser la baisse des effectifs. Pour le président de la CPS, le radical Hans Hess
(OW), 18 semaines étaient plus adaptées aux besoins de l’économie et des étudiants. La
commission a également demandé au gouvernement de présenter un nouveau concept
de direction s’orientant plus vers des structures de commandement régional. Elle a
émis le souhait que les neuf brigades permanentes prévues soient rattachées à trois ou
quatre Etats-majors de divisions régionaux. Ces revendications éloignaient encore un
peu plus la réforme du concept d’origine d’Armée XXI qui prévoyait la formation de

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.10.2002
ROMAIN CLIVAZ
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brigades ad hoc, issues des divers bataillons, en fonction des besoins de l’engagement.
C’est notamment sous la pression des cantons que cette conception hors-sol, axée sur
la modularité et la flexibilité des unités, a été remise en question. Concernant le
nombre de soldats en service long (SSL), la CPS a estimé qu’il ne devrait pas excéder les
10% des ER, alors que le gouvernement en souhaitait le double.
Le premier document traité a été la Plan directeur de l’Armée XXI présentant les
grandes orientations de la réforme. Le débat au plénum a permis à de nombreux
parlementaires de développer leurs convictions en matière de politique de défense. La
vision la plus proche de l’armée actuelle a certainement été celle de Carlo Schmid (pdc,
AI). Sceptique par rapport à l’interopérabilité des forces armées, il rappelé que l’ami
d’aujourd’hui pouvait devenir l’ennemi de demain. Rare parmi les parlementaires
bourgeois à faire preuve d’enthousiasme pour Armée XXI, le radical Fritz Schiesser (GL)
n’a pas manqué de souligner que le maintien de certaines unités relevaient plus du
folklore que de priorités stratégiques clairement définies. Dans une assemblée peuplée
de nombreux cadres supérieurs de l’armée, le socialiste Michel Béguelin (VD) s’est
retrouvé bien seul lorsqu’il a évoqué la nécessité d’une discussion publique sur
l’alternative entre une armée de milice ou professionnelle. Après l’acceptation du Plan
directeur, l’examen de détail a commencé. Sur la question de la longueur de l’école de
recrue, le conseiller fédéral Schmid, qui défendait les 21 semaines puis s’est dit prêt à
descendre jusqu’à 20, a été désavoué par les parlementaires qui ont soutenu la solution
de la commission : 18 semaines et 6 CR (20 voix contre 17). Cette variante était
principalement soutenue par des conseillers aux Etats bourgeois, sensibles aux
arguments de l’économie privée et des milieux académiques, et par des socialistes. Le
transfert de la compétence de déterminer la longueur du service du gouvernement au
parlement a été confirmée par 30 voix contre 12. Le chef du DDPS a subi un autre revers
avec le maintien de l’ancrage territorial des troupes et l’abandon de l’idée de brigades
flottantes. A l’Etat-major de conduite de l’armée ont été ajoutés quatre Etats-majors de
division auxquels seront soumises neuf brigades, dont trois de montagne, les cantons
concernés en ayant finalement obtenu une supplémentaire. Sur les SSL, un compromis
à 15% (environ 3000 personnes), entre les 20% demandés par le DDPS et les 10 % des
défenseurs d’une milice forte, a finalement été trouvé (24 voix contre 17). Pour le
département de la défense, ces soldats doivent avant tout être utilisés de manière
flexible pour les tâches subsidiaires de l’armée comme l’aide en cas de catastrophe et
la protection de bâtiments et permettre de ne plus mobiliser des CR. Les partisans
d’une solution minimale craignaient pour leur part une professionnalisation rampante
de l’armée. Certaines décisions n’ont pas provoqué de grands débats. Il en a été ainsi
de la baisse des effectifs de 360'000 à 120'000 hommes auxquels il convient d’ajouter
20'000 conscrits et 80'000 réservistes. Le maintien des tirs obligatoires hors service et
des colonnes du train ont également passé la rampe sans problème. De nombreux
commentateurs ont souligné la nature hybride du projet par rapport aux objectifs des
concepteurs d’Armée XXI. Ils ont notamment estimé que les concessions faites aux
lobbies, particulièrement aux cantons en matière de décentralisation du
commandement, ôtaient une grande part de modularité à l’institution. Le projet a
finalement été adopté par 25 voix, sans opposition. 
La CPS du Conseil national a proposé de rendre son aspect originel au projet en
désavouant la chambre haute et en faisant un pas en direction du gouvernement. Elle a
proposé de fixer la durée de l’ER à 21 semaines, puis de laisser la compétence de
déterminer le temps de service et la cadence des CR au Conseil fédéral. Les
commissaires de gauche, accompagnés de quelques élus issus des rangs bourgeois, ont
toutefois estimé que la menace actuelle ne nécessitait pas une prolongation aussi
radicale de la formation. Le plénum a suivi la CPS. Un certain nombre de propositions
allant dans le sens d’une limitation de la détention d’armes et de munitions hors service
ont également été examinées par la Chambre basse. Une proposition de suppression
des tirs obligatoires a été rejetée. Une requête soutenue par les socialistes et les verts
demandant l’entreposage des armes de service à l’arsenal entre les périodes de service
a été rejetée par 104 vois contre 69. La séparation de la munition de l’équipement
individuel, demandée par le démocrate chrétien genevois Jean-Claude Vaudroz et
appuyée par les libéraux, a été refusé par 91 député contre 83. Le Conseil National a
également estimé que le parlement devait donner son aval pour la subordination de
soldats à d’autres départements, cela afin de garder un contrôle des engagements
subsidiaires, notamment dans le domaine policier. Concernant le commandement, une
solution plus centralisatrice que celle de la chambre haute, et se rapprochant du
modèle du gouvernement, a été soutenue. Le maximum de 15% de soldats en service
long a été confirmé, malgré l’opposition d’un certain nombre de députés démocrates
du centre. Si la chambre basse a accepté la baisse des effectifs dans les mêmes
proportions que le Conseil des Etats, elle s’est opposée, par 94 voix contre 73, à un
ancrage territorial aussi poussé que celui soutenu par la chambre haute. Malgré la
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position régionaliste soutenue par une forte minorité bourgeoise, le modèle choisi était
plus conforme aux attentes du gouvernement, concédant toutefois l’inscription
d’Etats-majors de régions dans l’articulation de l’armée. Lors du vote sur l’ensemble, la
révision de la loi sur l’armée a été acceptée par 101 voix contre 18 (dont 8 verts, 4
socialistes et 4 udc) et 27 abstentions (dont 19 socialistes et 5 udc) et l’ordonnance sur
son organisation par 73 voix contre 6 (tous udc).
Lors du deuxième passage au Conseil des Etats, des concessions ont été faites en
matière de durée de l’ER. Les sénateurs, conformément aux propositions de leur
commission, se sont alignés sur le modèle défendu par le national. Alors que 2/3 des
recrues devraient effectuer 21 semaines et 6 CR (par exemple dans l’infanterie ou
l’artillerie), le tiers restant n’en effectuerait que 18 avec un CR supplémentaire (par
exemple les troupes sanitaires ou du génie). La chambre haute a confirmé sa volonté de
confier au parlement la compétence de fixer la durée du service et laissé au
gouvernement le soin de déterminer quelles unités seraient soumises aux régimes long
ou court. Une forte minorité, composée de socialistes et de radicaux, a maintenu son
soutien aux 18 semaines. La volonté d’assurer un ancrage régional a été réaffirmée avec
la demande de conserver trois des quatre Etats-majors de divisions existants (est /
ouest / montagne). Le projet modulaire du conseiller fédéral Schmid, soutenu par le
Conseil national, s’est, une fois de plus, heurté aux réflexes régionalistes et à la peur
d’une centralisation excessive du commandement de l’armée. 
Lors de la session d’automne, le Conseil national s’est rapproché, par 98 voix contre 43,
du modèle défendu par la chambre haute. Si la gauche a plaidé, en vain, pour le
maintien du concept gouvernemental, une majorité a soutenu l’existence de quatre
Etats-majors de régions territoriales, formule plus souple que les trois Etats-majors de
division proposés initialement par la chambre haute. Selon Samuel Schmid, ce
compromis allait dans le sens du Plan directeur de l’armée et répondait aux exigences
de la nouvelle armée. Une dizaine de divergences ont été liquidées tacitement, dont la
durée de l’ER, fixée à 21 (la règle) et 18 semaines (l’exception) en fonction des armes et
qui pourra être effectuée en deux périodes en fonction de critères précis. 
Les deux chambres ont adopté la réforme en votation finale lors de la session d’hiver.
Ce sont quatre textes qui ont été soumis au vote. Au Conseil national, la loi fédérale sur
l’armée et l’administration militaire (Armée XXI - LAAM) a été acceptée par 112 voix
contre 37 et 30 abstentions. Ce sont principalement des démocrates du centre,
accompagnés de quelques députés de gauche (verts, socialistes et l’extrême gauche),
qui ont refusé le texte. Les abstentionnistes se comptaient majoritairement dans les
rangs socialistes. L’arrêté fédéral concernant l’administration de l’armée a été soutenu
par 143 députés, 12 oppositions, principalement de gauche, et 3 abstentions.
L’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur l’organisation de l’armée a été avalisée par
109 députés, refusée par 32, 37 s’abstenant. Le rapport de force était comparable à
celui constaté pour la LAAM. La loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de
servir n’a été combattue que par 35 députés, exclusivement socialistes ou verts, contre
125 partisans et 14 abstentionnistes, principalement socialistes. La chambre haute a
approuvé les quatre textes à l’unanimité. 24

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Der Ständerat gab einer parlamentarischen Initiative Schiesser (fdp, GL) Folge, welche
eine attraktivere Ausgestaltung des Stiftungsrechts verlangt. Ziel dieses Vorstosses, der
insbesondere steuerrechtliche Verbesserungen anstrebt, ist es, vermehrt
Privatvermögen zur Finanzierung gemeinnütziger Aufgaben zu gewinnen. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2001
HANS HIRTER

In Ausführung einer 2001 überwiesenen parlamentarischen Initiative Schiesser (fdp, GL)
legte die WAK einen Entwurf für die Revision der Stiftungsrechts vor. Ziel der Revision
ist einerseits, dieses Institut attraktiver zu machen, und andererseits, Missbräuche zu
verhindern. Zur Attraktivitätssteigerung schlug die Kommission zwei Massnahmen vor:
In Zukunft soll erstens eine Änderung des Stiftungszwecks möglich sein, wenn dies der
Stifter bei der Gründung so vorgesehen hatte. Zweitens soll die steuerliche
Abzugsfähigkeit von gespendeten Beiträgen für Stiftungen mit öffentlichem oder
gemeinnützigem Zweck erhöht werden. Zur Verhinderung von Missbräuchen mit
Stiftungsgeldern soll eine obligatorische Revision eingeführt werden. Der Ständerat

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2003
HANS HIRTER
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stimmte diesen Vorschlägen zu. Dabei kämpften der Bundesrat, die SP-Abgeordneten
und einige Kantonsvertreter vergeblich für eine weniger starke steuerliche Entlastung.
Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der Nationalrat Teile einer Motion Suter
(fdp, BE; 03.3233) für eine Verbesserung der Rechtslage zugunsten von Trusts. Diese im
angelsächsischen Raum verbreitete Rechtsform habe sich namentlich zur Erhaltung von
grossen Familienvermögen in Erbfällen, und damit auch zur Verhinderung von
Unternehmensauflösungen, als nützlich erwiesen. 26

In der Herbstsession 2016 verlängerte der Nationalrat stillschweigend die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Hutter (fdp, ZH), die verlangt, dass
im Werkvertragsrecht Mängelrügen innerhalb einer Frist von 60 Tagen statt der bisher
gebräuchlichen Siebentagesfrist vorgebracht werden können. Die grosse Kammer folgte
damit dem Ansinnen seiner RK-NR, wonach zuerst der Bericht des Bundesrats zu einer
ähnlichen Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG; Mo. 09.3392) abzuwarten sei. Die Frist
für die Behandlung der parlamentarischen Initiative wurde damit bis zur Herbstsession
2018 verlängert. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2016
MARCO ACKERMANN

In der Herbstsession 2018 verlängerte der Nationalrat erneut stillschweigend die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Hutter (fdp, ZH) für eine
Verlängerung der Frist für Mängelrügen um zwei Jahre bis zur Herbstsession 2022. Die
grosse Kammer folgte damit zum zweiten Mal dem Ansinnen ihrer geschlossen
stimmenden RK-NR, wonach zuerst der Bericht des Bundesrats zur Umsetzung einer
ähnlichen Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG; Mo. 09.3392) abzuwarten sei. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2018
MARCO ACKERMANN

Geld, Währung und Kredit

Banken

In der Frühjahrssession, also kurz nach der Bekanntgabe der neuen Strategie des
Bundesrates, führten beide Parlamentskammern grosse Debatten über die Zukunft des
Finanzplatzes Schweiz und dabei insbesondere über das vom Ausland immer stärker
attackierte Bankgeheimnis bei Steuerhinterziehung durch. Der Nationalrat, wo die
Diskussion besonders emotional geführt wurde, behandelte eine Reihe von Motionen,
Postulaten und Interpellationen zu diesem Thema. Die Linke wiederholte in der
Diskussion ihre seit Jahrzehnten vertretene Position, dass sich die Schweiz mit ihrem
Festhalten am gegenwärtig praktizierten Bankgeheimnis (keine Rechtshilfe bei
Steuerhinterziehung) international isoliere und damit auch dem Wirtschaftsstandort
Schweiz schade. Die FDP und die CVP verteidigten die Politik des Bundesrates. Die SVP
kritisierte diese Haltung des Bundesrates als Kapitulation in einem Wirtschaftskrieg. Sie
forderte die Verankerung des Bankgeheimnisses in der Bundesverfassung und lehnte
die Amtshilfe bei Steuerhinterziehung ab. Zudem verlangte sie von der Regierung einen
Gegenangriff auf Grossbritannien und die USA, welche Steuerhinterziehern ebenfalls
Schlupflöcher anbieten würden.

Im Anschluss an diese Auseinandersetzung lehnte der Nationalrat mehrere Motionen
und Postulate der SP-Fraktion ab. Darunter befand sich auch die Forderung, im Inland
Steuerhinterziehung strafrechtlich zu verfolgen, den Personalbestand der
Steuerverwaltung aufzustocken und in den Ausschüssen der UNO und der OECD zu
Fragen der Steuerhinterziehung und Steuervereinheitlichung mitzuarbeiten. Keinen
Erfolg hatte auch eine Motion der SVP-Fraktion, welche verlangte, dass keine
Doppelbesteuerungsabkommen gemäss OECD-Standard mit Nicht-OECD-Staaten
abgeschlossen werden. Der Rat überwies einzig eine auch vom Bundesrat empfohlene
Motion Fässler (sp, SG) für die Einsetzung einer Task-Force, welche sich mit den
Problemen im Zusammenhang mit den Auseinandersetzung zwischen der USA und der
schweizerischen Grossbank UBS befasst. 29

MOTION
DATUM: 20.03.2009
HANS HIRTER
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Zusätzlich zum neuen Anlauf für eine Regelung der nachrichtenlosen Vermögen im
Bundesgesetz über Banken und Sparkassen, das 2012 in die Räte kam, beantragte der
Bundesrat dem Parlament die Abschreibung verschiedener Vorstösse zu
nachrichtenlosen Vermögen, die bei der Regierung hängig waren. Bis auf einen Vorstoss
stimmten die Räte den Abschreibungsanträgen des Bundesrats zu. Ein Postulat Fässler-
Osterwalder (sp, SG) wurde hingegen nicht abgeschrieben, weil es nach Meinung des
Nationalrats nicht nur nachrichtenlose Vermögen betraf. Das Postulat forderte den
Bundesrat auf, Bericht über die zivilrechtliche Aufbewahrungspflicht zu erstatten. 30

POSTULAT
DATUM: 14.03.2012
FABIO CANETG

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Le Conseil des Etats, en tant que premier conseil, s’est saisi du dossier lors de la
session d’hiver. L’entrée en matière sur les sept projets a été décidée, malgré une
proposition Maissen (pdc, GR) de renvoi de la loi sur l’agriculture au Conseil fédéral.
Pour cette minorité, la PA 2007 constituait un encouragement à l’importation de
produits bon marché, elle menaçait l’occupation décentralisée du territoire et allait
encourager une exploitation plus intensive dans les vallées. Les principales critiques
émanaient des rangs UDC et PDC des régions périphériques qui craignaient une
libéralisation trop poussée et la mort de la paysannerie. Le porte-parole de la
commission, le radical Fritz Schiesser (GL), a rappelé aux élus que l’agriculture suisse
restait la plus soutenue au monde et que sur chaque franc encaissé par un paysan 70
centimes provenaient de l’Etat, contre 35 centimes dans l’Union européenne (UE). Le
conseiller fédéral Couchepin a qualifié les partisans d’une non entrée en matière de
nostalgiques qui ne voulaient tout simplement pas voir les changements intervenus au
cours des dernières années, notamment en matière d’ouverture des marchés et
d’habitudes de consommation. C’est par 25 voix contre 13 que la proposition de renvoi
Maissen a été rejetée. Les deux thèmes les plus controversés de la réforme étaient la fin
du contingentement laitier et l’introduction d’un système de mise aux enchères des
contingents de viande importée. La Chambre haute a suivi sa commission, et
partiellement le gouvernement, sur le premier dossier en acceptant l’abandon du
contingentement laitier. Le rythme retenu était toutefois moins élevé que celui du
gouvernement et prévoyait un abandon échelonné à partir de 2006. Une minorité
emmenée par Theo Maissen (pdc, GR) s’est opposée à la fin du contingentement. Sur la
libéralisation du marché de la viande, le système des enchères a été refusé.
L’enveloppe budgétaire de 14,09 milliards a été acceptée. La limite de revenu pour les
paiements directs a également été supprimée, malgré la mise en garde du socialiste
soleurois Leuenberger pour qui la population aurait de la peine à accepter le versement
de subventions à des paysans aisés. Au vote sur l’ensemble, le projet a été accepté par
27 voix, sans opposition. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2002
ROMAIN CLIVAZ

Concernant les importations de viande, le Conseil fédéral souhaitait l’introduction d’un
système de mise aux enchères des contingents et l’abandon du système d’attribution
en fonction du nombre d’animaux indigènes abattus, très favorable aux importateurs.
Alors que le Conseil des Etats s’était opposé à un tel changement, la chambre du peuple
l’a accepté pour 90% des importations de viande. La résistance est avant tout venue
des paysans issus des rangs de l’UDC. Ce mécanisme devrait rapporter environ 150
millions de francs par année à la Confédération, montant intégralement réinjecté dans
l’agriculture grâce au soutien apporté à la proposition du démocrate du centre Caspar
Baader (BL). Une correction à cette décision a été apportée en mai avec un nouveau
vote, suite à l’intervention de la socialiste Hildegard Fässler (SG). Elle a brandi la menace
d’un refus du projet par le groupe socialiste si on ne revotait pas. Pour Joseph Deiss,
qui a également désapprouvé la décision de mars, les 150 millions devaient être répartis
à hauteur de 100 millions pour le financement agricole et à hauteur de 50 millions pour
l’élimination des déchets carnés. Cette solution a été retenue par le plénum. Une
exception a toutefois été prévue pour les 10% restants avec le maintien d’un lien entre
importation et marché indigène. Cette mesure d’exception était avant tout destinée à
ne pas défavoriser les régions de montagne. Concernant la viticulture, la tentative du
vaudois André Bugnon (udc) de permettre au Conseil fédéral de prendre des mesures
ponctuelles, en cas de surplus causés par les importations, a échoué. Le soutien à la
reconversion (jusqu’en 2011) a été plébiscité, sans toutefois que cette dépense ne
passe l’écueil du frein aux dépenses. L’examen intégral de la réforme n’a pas pu être
terminé lors de la session de printemps. 32

ANDERES
DATUM: 19.03.2003
ROMAIN CLIVAZ
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Le moratoire pour les OGM, introduit par le Conseil national, a été rejeté (29 voix
contre 6) au Conseil des Etats, où la gauche et les agriculteurs ont moins d’influence.
Pour la commission, le radical glaronais Fritz Schiesser a motivé ce refus par les effets
négatifs d’une telle disposition sur la Suisse comme lieu de recherche et de production
de ces technologies. Il a également rappelé que l’UE était sur le point de suivre notre
pays dans sa volonté de réglementer sévèrement cette matière, sans toutefois
emprunter la voie d’une interdiction, et qu’il serait dès lors maladroit de s’isoler. Il a
enfin expliqué qu’avec une politique agricole exigeant des exploitants un esprit
d’entreprise, on ne pouvait pas les mettre sous tutelle en leur imposant les produits à
commercialiser. Un refus de produits à base d’OGM par les consommateurs amènerait
ainsi naturellement les producteurs à y renoncer. Les conseillers aux Etats ont
partiellement rejoint le National en acceptant de fixer un plafond de revenu et de
fortune pour l’attribution des paiements directs. Au nom du Conseil fédéral, le
ministre de l’agriculture Joseph Deiss a, sans succès, appelé à soutenir la minorité
Cornu (prd, FR), opposée à la fixation d’une limite et à la solution de compromis de la
commission. Les sénateurs ont maintenu leur refus d’introduire des conditions plus
strictes d’attribution d’IGP, la solution du National étant jugée impraticable et
injustifiée. La réglementation des importations de viande a été modifiée dans le sens
du Conseil fédéral avec l’acceptation de la mise aux enchères, dès 2009, de
contingents d’importation. Suivant la minorité David (pdc, SG), désireuse de ne pas
exclure les petites boucheries du marché, le plénum a toutefois accepté un garde-fou
permettant un retour à l’ancien système en cas de concentration excessive. En matière
de contingentement laitier, sa suppression pour 2009 a été admise, les organisations
privées ayant déjà la possibilité d’en sortir dès 2006. Une minorité, emmenée par le
grison Theo Maissen (pdc), est parvenue à faire mentionner explicitement les
producteurs des régions de montagne. La majorité des conseillers aux Etats a estimé
qu’un soutien supplémentaire à la culture d’arbres fruitiers à hautes tiges n’était pas
souhaitable en période de restrictions budgétaires. Le Conseil des Etats a enfin adopté
tacitement l’Arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les
années 2004-2007. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2003
ROMAIN CLIVAZ

Par 110 voix contre 74, les députés ont suivi une minorité emmenée par Ruth Genner
(pe, ZH) et rejeté la proposition visant à exclure du champ d’application de la loi les
effectifs maximaux d´animaux par exploitation. Les radicaux, soutenus par le groupe
UDC, ont plaidé à ce titre en faveur d’une suppression de ce qui constituait à leurs yeux
un excès bureaucratique, alors que les Verts ont fait valoir que le caractère non
industriel de l’agriculture suisse était précisément l’un des ses atouts. Pour ce qui est
de la mise en valeur de la laine de mouton, le Conseil national a suivi, par 90 voix contre
77, une minorité Hildegard Fässler (ps, SG), qui proposait, contrairement à ce qu’avait
fait le Conseil des Etats, de supprimer les contributions. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2007
ELIE BURGOS

Au Conseil national, malgré une proposition de non-entrée en matière de la députée
socialiste Hildegard Fässler (SG) sur la loi sur le droit foncier rural (projet 2), et sur la loi
sur le bail à ferme agricole (projet 3), le plénum a décidé, respectivement par 96 voix
contre 66 et par 108 voix contre 65, d’entrer en matière sur les deux projets, les projets
4, 5 et 6 n’ayant pas fait débat. Lors de la discussion par article de la loi sur le droit
foncier rural, le Conseil national s’est rallié de manière tacite à la position du Conseil
des Etats en ce qui concerne la taille minimale fixée pour les entreprises agricoles et le
contrôle des prix. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.2007
ELIE BURGOS
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Pflanzliche Produktion

Le Conseil national a poursuivi l’examen de cet objet durant l’année sous revue.
L’entrée en matière y a été acquise sans opposition. La question de la ratification de la
Convention sur la protection des obtentions végétales de 1991 a toutefois été
controversée. Une proposition de minorité emmenée par la socialiste Hildegard Fässler
(SG) a recommandé de ne pas ratifier la convention en question, estimant que celle-ci
favoriserait les droits de l’obtenteur par rapport au privilège de l’agriculteur. Le plénum
a cependant suivi, par 96 voix contre 78, la majorité de la commission, qui
recommandait de s’aligner sur le Conseil des Etats. Sur proposition de sa commission,
et avec le soutien des socialistes, des Verts et du PDC, le Conseil national a cependant
renforcé le privilège des agriculteurs au détriment des obtenteurs de variétés. Il a suivi
de justesse, par 89 voix contre 88, la majorité de la commission qui estimait que ce
privilège était ancré dans la tradition agricole de la Suisse, et qu’il ne devait ainsi pas
être remis en question. A ce titre, la commission a apporté un complément à la version
du Conseil fédéral et du Conseil des Etats en proposant que les agriculteurs puissent
multiplier non seulement le produit de la récolte, mais aussi ce qu’on appelle le
matériel de multiplication (par exemple les plans de fraises). Par 93 voix contre 86, et
sur proposition de la commission, les députés ont biffé la proposition du Conseil
fédéral, qui stipulait que ce dernier pouvait prévoir que les agriculteurs utilisant des
semences de ferme versent une indemnité au détenteur si les intérêts de ce dernier ne
sont plus garantis. Le Conseil national s’est en outre écarté de la version du Conseil des
Etats en ce qui concerne les licences obligatoires. Il a en effet suivi une proposition de
minorité Fulvio Pelli (prd, TI) qui préconisait de renforcer la position des titulaires d’un
brevet. Au vote sur l’ensemble, les députés ont approuvé le projet de loi modifié par
149 voix contre 26 (24 députés UDC présents se prononçant contre celui-ci). 36

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 05.10.2007
ELIE BURGOS

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Eine Parlamentarische Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) verlangte, dass mittels
Änderung von Art. 69 StHG und Art. 218 DBG neu auch in die Bemessungslücke fallende
ausserordentliche Aufwendungen in der ersten Steuerperiode nach dem Wechsel der
zeitlichen Bemessung abzugsfähig sein sollen. Damit wollte der Initiant auf die Tatsache
hinweisen, dass beim Übergang von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung
mit dem System der Direkten Bundessteuer ausserordentliche Aufwendungen wie
insbesondere Unterhaltskosten von Liegenschaften nicht mehr vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden könnten. Dies empfand er insofern als stossend, als die
in die Bemessungslücke fallenden ausserordentlichen Erträge ebenfalls versteuert
werden müssten, worin er eine Verletzung der Steuergerechtigkeit erkannte.
Unterstützt wurde er von einer WAK-Mehrheit um David (cvp, SG), die seiner
Argumentation folgte und negative konjunkturpolitische Auswirkungen befürchtete, da
grössere Renovationen an Liegenschaften verschoben werden müssten. Eine
Kommissionsminderheit um Fässler (sp, SG) lehnte die parlamentarische Initiative ab.
Sie war der Meinung, dass die von der Initiative anvisierten Steuerpflichtigen in der Lage
seien, den für Renovationsarbeiten richtigen Zeitpunkt zu wählen und sich dabei dem
jeweiligen kantonalen Steuerrecht anzupassen. Ausserdem komme der Vorstoss zu spät,
weil der Übergang zur Gegenwartsbesteuerung wie im Kanton Basel-Stadt bereits
erfolgt sei. Der Nationalrat überwies die Vorlage mit 109:57 Stimmen. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.1998
URS BEER

Der Nationalrat überwies in seiner Sommersession ein Postulat Vallender (fdp, AR; Po.
98.3576) zur Gesamtbelastung der Bürger und Unternehmungen durch Steuern und
Abgaben. Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht neben den Bundessteuern
auch die kantonalen und Gemeindesteuern zu berücksichtigen. In der Begründung des
Postulats wurde vorgebracht, dass heute zuverlässige Angaben über die
Gesamtbelastung für private Personen und für Unternehmen fehlten. Gerade bei der
Anwendung des Verursacherprinzips drohe eine weitere Zunahme der Belastung. In der
gleichen Sitzung überwies der Rat ein ähnlich lautendes Postulat der FDP-Fraktion (Po.
99.3038). Der Bundesrat soll bis Ende Jahr in einem Bericht darlegen, wie und nach
welchem Zeitplan er die Vielzahl an fiskalischen Projekten behandeln will, in welchen
neue Steuern und Abgaben verlangt oder eine Erhöhung derselben verfolgt würden.
Ausserdem soll der Bundesrat offen legen, welche Konsequenzen er in Bezug auf die
steuerliche Konkurrenzfähigkeit der Schweiz gegenüber dem Ausland, auf das

POSTULAT
DATUM: 08.10.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Wirtschaftswachstum und die Arbeitsplätze erwarte, und welche Möglichkeiten zur
Vereinfachung des Steuersystems er in Betracht ziehe. In der Begründung führte die
Fraktion an, dass die Fiskalquote in der Schweiz in der Zeit von 1985 bis 1997 von 30,8%
auf 34,6% angestiegen ist, während andere Staaten wie die Niederlande,
Grossbritannien oder die USA ihre Fiskalquote senken konnten. In derselben Session
wurde im Ständerat ein gleichlautendes Postulat Schiesser (fdp, GL) (Po. 99.3042)
ebenfalls überwiesen. Der Nationalrat überwies ein Postulat Schaller (ldu, ZH; Po.
99.3318), welches den Bundesrat ebenfalls beauftragt, einen Bericht über die
Gesamtwirkung des Steuer-, Abgaben- und Gebührensystems vorzulegen. 38

Als Postulat überwiesen wurde ein Aufruf der SVP-Fraktion zum Verzicht auf weitere
Einschränkungen des Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen. Der Wettbewerb
garantiere tiefe Steuern. Die Steuerharmonisierung dagegen könnte Steuererhöhungen
zur Folge haben. Walker (cvp, SG) unterstützte formelle Vereinheitlichungen zwischen
den Kantonen. Fässler (sp, SG) gab zu bedenken, dass die bestehenden
Steuerunterschiede von der Bevölkerung nicht verstanden würden. Nachdem die SVP-
Fraktion Bundesrat Villiger ihre Zusammenarbeit bei der formellen
Steuerharmonisierung zusichert hatte, hiess der Rat die Motion in der Form eines
Postulats mit 98 zu 70 Stimmen gut. 39

POSTULAT
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Erfolglos blieb eine Motion von Ständerat Brändli (svp, GR) zur Reduktion der direkten
Bundessteuer. Mindestens 50% der wachstumsbedingten Mehreinnahmen hätten an
die Steuerpflichtigen zurückerstatten werden sollen. Davon erhoffte sich der Motionär
eine Steigerung der Standortattraktivität der Schweiz. Der Bundesrat erklärte, bis 1997
habe die Schweiz mit einer Fiskalquote von 33,8% gegenüber der OECD (37,2%) und der
EU (41,5%) ihren Standortvorteil bewahren können. Ausserdem würde die
vorgeschlagene Massnahme den Rahmen des Finanzleitbildes sprengen. Mit 26 zu 6
Stimmen verwarf der Ständerat das Begehren auch in der Form eines Postulates. Im
Nationalrat unterlag die SVP-Fraktion mit ihrer Motion (Mo. 99.3581) zur Senkung der
Steuerlast. Sie hatte einen Dringlichen Bundesbeschluss zur Reduktion der direkten
Bundessteuer um 10% gefordert. Der Finanzplan sollte ausserdem um eine
Verzichtsplanung ergänzt werden, die die Kompensation allfälliger Steuerausfälle regelt.
Schliesslich stellte Nationalrat Brunner (svp, SG) vergeblich die Forderung (Mo. 99.3339)
nach einem Steuerstopp. Er wollte erreichen, dass jede künftige Erhöhung einer Steuer
durch die Reduktion einer anderen Steuer vollständig kompensiert werden muss.
Bekämpft wurde die Motion von Fässler (sp, SG), die das Begehren als Wahlkampfvorlage
kritisierte und ihrem Verfasser zu bedenken gab, dass auch die Landwirtschaft von
einer solchen Politik negativ betroffen sein würde. 40

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im Herbst nahm der Nationalrat die Beratungen der Vorlage zur Familienbesteuerung in
Angriff. Um alle Familien gleichzustellen, beantragte Meier-Schatz (cvp, SG) namens der
Kommission, das Teilsplitting auch auf Konkubinatspaare mit Kindern auszudehnen,
ausserdem, die Kinderabzüge auf 11'000 Fr. zu erhöhen und einen
Kinderbetreuungsabzug von 7000 Fr. sowie einen zusätzlichen Ausbildungsabzug von
3000 Fr. einzuführen. Rückweisungsanträge von linker und grüner Seite, die eine
Individualbesteuerung (Fehr, sp ZH), ein Familiensplitting (Fässler, sp SG) oder eine
gezielte Unterstützung von Familien in Form einer Rente (Genner, gp ZH) forderten,
blieben chancenlos. Auch ein Antrag Fässler (sp, SG), Abzüge statt vom steuerbaren
Einkommen vom steuerbaren Betrag zu gewähren, um kleinere und mittlere Einkommen
zu entlasten, wurde abgelehnt. Mit 84:81 Stimmen beschloss der Rat jedoch auf Antrag
Rechsteiner (sp, SG) beim Gesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden eine Steuerbefreiung des Existenzminimums bei den
Kantons- und Gemeindesteuern. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Nationalrätin Fässler (sp, SG) wollte vom Bundesrat wissen (Anfrage 02.1049), wie
Optionen als Lohnbestandteil besteuert werden. In seiner Antwort erklärte der
Bundesrat, dass eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kantone, der Steuerberatung,
der Wirtschaft und der Eidg. Steuerverwaltung einen Bericht mit Vorschlägen zur
Besteuerung von Mitarbeiteraktien und -optionen vorgelegt habe, welcher im Herbst
2002 in die Vernehmlassung gegeben werde. Je nach den Ergebnissen der
Vernehmlassung wolle der Bundesrat eine Botschaft erarbeiten und diese dem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2002
MAGDALENA BERNATH
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Parlament 2003 vorlegen.  42

In der Sommersession widmete sich der Ständerat dem Hauptteil der
Unternehmenssteuerreform II, den Verbesserungen der steuerlichen
Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen. Kernstück
bildet die Eliminierung der Doppelbesteuerung ausgeschütteter Gewinne, wozu eine
Teilbesteuerung der Dividenden eingeführt wird. Eintreten war unbestritten. Der Rat
lehnte den Rückweisungsantrag einer Minderheit Sommaruga (sp, BE) ab, welche die
Vorlage auf jenen Bereich beschränken wollte, bei dem eine Kapitalgesellschaft
gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt ist und im Fall einer
Teilbesteuerung von ausgeschütteten Gewinnen eine Beteiligungsgewinnsteuer vorsah.
In der Detailberatung folgte der Rat den Anträgen seiner WAK: So verwarf er den von
einer SP-Minderheit nochmals eingebrachten Wunsch auf Einführung einer
Beteiligungsgewinnsteuer mit Hinweis auf das klare Verdikt des Stimmvolkes bei der
Abstimmung über die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer. Bei der Milderung der
wirtschaftlichen Doppelbelastung entschied er, im Geschäftsvermögen die Dividenden
auf Bundesstufe zu 50%, im Privatvermögen zu 60% teilzubesteuern, wobei jeweils eine
Mindestbeteiligung von 10% vorausgesetzt wird. Der Bundesrat hatte die Teilsteuersätze
zunächst auf 60% resp. 80% fixieren wollen und auf eine qualifizierte Beteiligung
verzichtet. Bundesrat Merz schloss sich nun den Vorschlägen der Kommission an. Durch
diesen Beschluss sind die Kantone an die Mindestbeteiligungsquote gebunden, es steht
ihnen aber frei, wie hoch sie die Teilbesteuerung ansetzen. Oppositionslos gewährte
der Ständerat den Kantonen die Möglichkeit, die Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuer
anzurechnen und so auch auf Stufe Unternehmen eine Doppelbelastung auszumerzen.
Beim Quasi-Wertschriftenhandel (Unterscheidung von privaten und gesellschaftlichen
Kapitalgewinnen) optierte die kleine Kammer für eine grosszügigere Bestimmung als der
Bundesrat. So stellen Veräusserungsgewinne aus Finanzanlagen im Prinzip kein
Einkommen dar, ausgenommen, der jährliche Erlös beträgt mehr als 50'000 Fr.
innerhalb von zwei Jahren und die Summe der getätigten An- und Verkäufe macht
wertmässig mindestens viermal das zu Beginn des Steuerjahres vorhandene
Wertschriftenvermögen aus. Das Gesetz passierte die Gesamtabstimmung mit 28:7
Stimmen.

Im Nationalrat beurteilte die Linke die Reform in der Eintretensdebatte als
verfassungswidrig, weil sie dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit widerspreche. Die Bürgerlichen argumentierten, die Förderung des
Risikokapitals und der KMU löse Wachstumsimpulse aus; die Schweiz brauche die
Reform, um ihre Stellung im internationalen Wettbewerb zu halten und zu stärken. Mit
114:66 Stimmen lehnte der Rat einen Nichteintretensantrag einer Minderheit
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab und mit offensichtlichem Mehr einen
Rückweisungsantrag Fässler (sp, SG), sich auf jenen Bereich zu beschränken, in dem
eine Kapitalgesellschaft gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt
ist. In der Detailberatung beschloss der Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates,
Gewinnausschüttungen sowohl des Geschäfts- als auch des Privatvermögens künftig
nur noch zu 50% zu besteuern; der Ständerat hatte beim Privatvermögen eine Quote
von 60% vorgesehen. Die Vorschläge der Linken, auf die Teilbesteuerung ganz zu
verzichten oder diese davon abhängig zu machen, dass die Gewinne der Gesellschaft
zuvor tatsächlich voll besteuert wurden, scheiterten ebenso wie der Versuch, eine stark
begrenzte Beteiligungsgewinnsteuer einzuführen resp. den Kantonen zu verbieten, die
Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuern anzurechnen, um eine Akzentuierung des
kantonalen Steuerwettbewerbs zu verhindern. Bei der Besteuerung der Quasi-
Wertschriftenhändler unterstützte der Nationalrat einen Antrag Steiner (fpd, SO), der
bei der Frage der Abgrenzung eine Steuerpflicht auch für private Kapitalgewinne
festhält, wenn Wertschriften und andere Finanzanlagen in zwei aufeinander folgenden
Steuerjahren je viermal umgeschlagen werden. Im Unterschied zum Bundesrat, der den
Abzug privater Schuldzinsen auf den Betrag der steuerbaren Vermögenserträge
beschränken wollte, hielt der Nationalrat am heutigen Schuldzinsüberhang von 50'000
Franken fest. Er wich damit auch vom Ständerat ab, der den Schuldzinsüberhang nur
noch für Grundpfandschulden zulassen wollte. Die Vorlage, die in der aktuellen Form
kurzfristig geschätzte Mindereinnahmen von 120 Mio Fr. für den Bund (zuzüglich 108 bis
163 Mio für die AHV) zur Folge hat, passierte die Gesamtabstimmung gegen den
Widerstand des links-grünen Lagers mit 115:65 Stimmen. Bereits vor der Abstimmung
hatte die SP-Fraktion ein Referendum gegen das Bundesgesetz angekündigt. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
MAGDALENA BERNATH
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Mit Hilfe einer Motion verlangte Hildegart Fässler-Osterwalder (sp, SG) pensionierte
Zoll- und Grenzwachtangehörige mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein von der
Quellensteuerpflicht zu befreien und sie neu der Domizilbesteuerung zu unterstellen.
Diese Personen werden mit dem hohen Quellensteuersatz besteuert obwohl
Liechtenstein nicht offiziell als Ausland gilt und somit die Domizilbesteuerung zum
Tragen kommen könnte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, zeigte
sich jedoch offen, in nächsten Verhandlungen mit Liechtenstein dieses Anliegen
anzusprechen und eine entsprechende Lösung zu suchen. Der Nationalrat beschloss
mit 116 zu 41 die Überweisung der Motion. 44

MOTION
DATUM: 14.09.2009
NATHALIE GIGER

Nachdem der Nationalrat im Vorjahr die Überweisung einer Motion Fässler-Osterwalder
(sp, SG) noch unterstützt hatte, die verlangte, pensionierte Zoll- und
Grenzwachtangehörige mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein von der
Quellensteuerpflicht zu befreien und sie neu der Domizilbesteuerung zu unterstellen,
folgte der Ständerat seiner vorberatenden Kommission und lehnte das Anliegen ab. In
der Diskussion wurde jedoch unterstrichen, dass Regelungs- und Klärungsbedarf mit
Liechtenstein bestehe. 45

MOTION
DATUM: 07.12.2010
NATHALIE GIGER

Im Hinblick auf die Unternehmenssteuerreform III überwies der Nationalrat in der
Wintersession ein Postulat Fässler-Osterwalder (sp, SG). Der Bundesrat wurde
beauftragt, über eine Verbesserung der Steuerstatistik der Unternehmensbesteuerung
Bericht zu erstatten. 46

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
LAURENT BERNHARD

Indirekte Steuern

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte daraufhin Gysin (sp, BS) (Pa.Iv. 99.407) die
seit einem Bundesbeschluss von 1955 geltende unbegrenzte Kompetenz des
Bundesrates zum Erlass von Steuerbefreiungen einschränken und durch eine klare
Regelung mit Beurteilungs- und Entscheidungskriterien ersetzen. Nach der Meinung
von Gysin pflegt der Bundesrat, die ihm erteilte Kompetenz zu extensiv auszulegen.
Ausserdem sei der geltende Bundesbeschluss veraltet und rechtsstaatlich höchst
bedenklich, wie das Gerangel um den Mehrwertsteuererlass für das IOK unter Beweis
gestellt habe. Im Namen einer Minderheit der WAK-NR empfahl Fässler (sp, SG) den
Vorstoss zur Annahme. Speck (svp, AG) argumentierte dagegen im Namen der
Kommissionsmehrheit, die Initiative sei aufgrund der laufenden Revisionsarbeiten am
entsprechenden Bundesbeschluss überflüssig und deshalb abzulehnen. Mit 103 zu 52
folgte das Plenum diesem Mehrheitsantrag. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Die WAK-NR verlangte vom Bundesrat in einer Motion die Abschaffung des
Umsatzstempels in jenen Bereichen des Finanzhaushaltsgeschäftes, die von einer
Abwanderung ins Ausland bedroht sind. Der Bundesrat wollte dem Begehren
entsprechen, wehrte sich aber gegen eine Fristsetzung. Fässler (sp, SG) dagegen
versuchte zu verhindern, dass dem Bund nach dem Dringlichen Bundesbeschluss vom
Vorjahr bereits wieder Mittel zugunsten des Finanzmarktes entzogen werden. Koch (sp,
ZH) drohte gar mit einem Referendum. Bührer (fdp, SH) drängte auf ein rasches
Handeln, weil sonst der Wertpapierhandel kampflos den ausländischen Börsen
überlassen werde. Finanzanalyst Kaufmann (svp, ZH) disqualifizierte die bestehende
Stempelsteuer als gravierenden Standortnachteil. Bundesrat Villiger gab schliesslich zu
bedenken, dass der Staat auf Transaktionssteuern angewiesen sei. Eine vollständige
Abschaffung ohne Kompensation sei verfrüht. Gegen den Willen des Bundesrates
überwies der Rat die Motion mit 107 zu 58 Stimmen. Auch im Ständerat war die Motion
trotz Gegenstimmen erfolgreich. 48

MOTION
DATUM: 14.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Bei der Behandlung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben im Erstrat
beantragte CVP-Ständerat David (SG) namens der Kommission, nur ausländische
institutionelle Anleger von der Umsatzabgabe zu befreien. Inländische sollten dagegen
neu als Effektenhändler bezeichnet werden und der obligatorischen Umsatzabgabe
unterliegen, auch wenn sie ihre Geschäfte an ausländischen Börsen abwickeln. Die
Dringlichkeit wurde nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz zur bundesrätlichen Lösung
würden die Mindereinnahmen folglich nur noch 218 Mio Fr. betragen. Leuenberger (sp,
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SO) bezog die Opposition und stellte einen Nichteintretensantrag. Er vermisste
entsprechende Kompensationen. Sein Parteikollege Plattner (BS) dagegen unterstützte
den Kommissionsantrag, weil er den Verlust von Arbeitsplätzen befürchtete. Ein Antrag
des Aargauers Reimann (svp) verlangte den Einbezug inländischer Vorsorger und
Sozialversicherer. Schweiger (fdp, ZG) schliesslich plädierte für die bundesrätliche
Vorlage. Das Plenum entsprach dem Kommissionsbeschluss.

Im Nationalrat fand die ständerätliche Variante allerdings nur bei einer Minderheit der
vorberatenden Kommission Gehör. Rennwald (sp, JU) bemängelte die fehlende
Kompensation und beantragte die Rückweisung. Die grüne Fraktion stellte Antrag auf
Nichteintreten. Das drohende Loch in der Bundeskasse hätten wieder einmal die
einfachen Steuerzahler zu begleichen. Fässler (sp, SG) argumentierte, die drohende
Abwanderung mache allein die Streichung der Stempelsteuer für inländische Anleger
notwendig. Finanzanalyst Kaufmann (svp, ZH) sprach sich für eine Globallösung aus, bei
der alle institutionellen Anleger berücksichtigt werden. Die Mehrheit der Kommission –
vertreten durch Blocher (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) – favorisierte dagegen den
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates und der Rat entsprach diesem Antrag mit 94
zu 90 Stimmen. Der Ständerat hielt jedoch an seinem Beschluss fest und konnte den
Nationalrat in der zweiten Lesung umstimmen. Beide Räte stimmten in der
Wintersession auch der dringlichen Inkraftsetzung zu. 49

Finanz- und Ausgabenordnung

In der Frühjahressession nahm der Nationalrat als Zweitrat Kenntnis vom zweiten Teils
des Subventionsberichtes. Die Finanzkommission bemängelte, dass die Subventionen
nicht merklich abgesenkt werden konnten. Gleichwohl beantragte sie zustimmende
Kenntnisnahme. Bürgerliche Parlamentarier erwarteten zusätzliche Massnahmen zur
Kosteneindämmung. Dagegen opponierte Fässler (sp, SG). In der Finanzkommission
würden zu viele unausgewogene Sparbefehle ausgesprochen. Bundesrat Villiger
erklärte, gespart werden könne vor allem bei zukünftigen Subventionen. Die
bestehenden seien kaum mehr wegzubringen. 50

BERICHT
DATUM: 16.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Mit ihrer Forderung nach einer Reduktion der Staatsquote auf das Niveau von 1990
hatte die SVP-Fraktion Erfolg. Vergeblich wurde die Motion von der SP, der EVP und den
Grünen bekämpft. Fässler (sp, SG) führte den Ausgabenanstieg auf die Arbeitslosigkeit
zurück und nicht – wie in der Motion beschrieben – auf den Ausbau der
Staatstätigkeiten. Mit 92 zu 71 Stimmen überwies der Nationalrat das Begehren als
Postulat. Ausserdem verlangten die Finanzkommissionen beider Räte (FK-NR und FK-
SR) vom Bundesrat, das Budget 2002 und den Finanzplan 2003-2005 in der Weise zu
konzipieren, dass sich die Staatsquote merklich reduziere, wobei der Einfluss der
demographischen Entwicklung auf die AHV/IV auszuklammern sei. Der Bundesrat hielt
fest, dass das Finanzleitbild 2002-2004 eine kontinuierliche Absenkung der
Staatsquote auf 11,2% anstrebt und beantragte, beide Motionen abzulehnen. Der Gefahr
eines überproportionalen Anstiegs der Bundesausgaben will der Bundesrat mit einer
Koppelung derselben an die Entwicklung der Einnahmen entgegentreten. Konjunkturelle
Mehreinnahmen sollen primär zur Tilgung der Bundesschuld eingesetzt werden. Die
Fraktionen der Bürgerlichen standen dem Kommissionsanliegen zustimmend
gegenüber, die rot-grünen Ratsmitglieder und die EVP nahmen mehrheitlich eine
ablehnende Haltung ein oder verlangten die Umwandlung in ein Postulat. Schliesslich
überwies der Nationalrat seine Motion (Mo. 00.3600) mit 78 zu 67 Stimmen. Der
Vorstoss (Mo. 00.3611) wurde im Ständerat lediglich als Postulat überwiesen. 51
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Voranschlag

In den Parlamentsdebatten zum Voranschlag 2003 musste Bundesrat Villiger Kritik
entgegennehmen, weil er den korrigierten Voranschlag verspätet vorgelegt hatte; der
Bundesrat habe sich an die vom Geschäftsverkehrsgesetz vorgegebenen Termine zu
halten, damit die Bundesversammlung die Beratungen seriös vorbereiten könne. Am
umstrittensten waren neben den Kürzungen der Personalkosten vor allem die Beiträge
zum Strassenbau, die Anstossfinanzierung für Kinderkrippen und der Transfer von
Geldern für die Gesundheitsprävention an das Bundesamt für Sport. Namens der SVP-
Fraktion beantragte Nationalrat Zuppiger (ZH) vergeblich Rückweisung des Budgets mit
dem Auftrag, 1 Mia Fr. einzusparen und die Investitionen im Strassenbau um 200 Mio Fr.
zu erhöhen. Der Nationalrat lehnte auch die Anträge von linker Seite zur Aufstockung
der Beiträge für die Entwicklungszusammenarbeit, die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens und die Infrastrukturleistungen für die Bahn sowie zu Einsparungen beim
Kauf von neuem Rüstungsmaterial ab. Verworfen wurden ebenfalls die Streichungs-
resp. Kürzungsanträge der SVP bei der Expo, im Asylbereich, bei den
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer, der Friedensförderung
und bei "Präsenz Schweiz" – letzterer allerdings knapp. Ebenfalls verschont blieben die
Filmförderung, Pro Helvetia, die Kulturabgeltungen für die Stadt Bern und der
Heimatschutz. Die grosse Kammer verwarf einen Antrag Fässler (sp, SG), der die
Verbilligung der Krankenkassenprämien um 1 Mia Fr. erhöhen wollte, um damit die
Kinderprämien zu bezahlen. Gegen den Willen des Bundesrates stimmte sie jedoch
einem Antrag Cina (cvp, VS) zu, für die Schaffung von Krippenplätzen 50 Mio Fr. zur
Verfügung zu stellen – Marlyse Dormond (sp, VD) hatte den Betrag auf 30 Mio Fr.
anheben wollen. Widerwillig hiess der Rat einen Nachkredit für die Expo von 80 Mio Fr.
gut, um endlich einen Schlussstrich ziehen und die letzten Handwerkerrechnungen
bezahlen zu können – die Grünen hatten die Streichung resp. Rückstellung des Kredits
verlangt; zunächst sollte die Expo nachweisen, dass sie sich bei der Wirtschaft intensiv
um eine Kostenbeteiligung bemüht hatte. Bei der Landwirtschaft verlangte Weyeneth
(svp, BE) eine Ausklammerung der Direktzahlungen von der Kreditsperre und wollte im
Gegenzug auf die ursprünglich beantragte Aufstockung der Beihilfen und Zulagen in der
Milchwirtschaft um 30 Mio verzichten. Der Rat wies den Antrag ab, stimmte aber
kostenneutralen Umschichtungen von 50 Mio Fr. zugunsten der Produktions- und
Absatzförderung zu. Mugny (gp, GE) wehrte sich trotz bundesrätlicher Unterstützung
vergeblich gegen Abstriche bei der Abgeltung für den kombinierten Verkehr.
Zusätzliche Mittel kamen hingegen dem Nationalstrassenbau (+60 Mio), den
Hauptstrassen (+15 Mio) und der Sanierung von Bahnübergängen (+8 Mio) sowie den
Programmen zur Energie- und Abwärmenutzung (+ 2 Mio) zugute. Gegen den Willen des
Bundesrats beschloss der Nationalrat massive Einsparungen bei den Personalkosten
von insgesamt 130 Mio. Fr. – beantragt waren 40 Mio Fr. Die generelle Kreditsperre
blieb bei 1%; sowohl eine von Hess (cvp, ZG) verlangte Erhöhung auf 2% als auch ein von
Fässler (sp, SG) geforderter Verzicht wurden abgelehnt.  52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2002
MAGDALENA BERNATH

Finanzausgleich

Im Berichtsjahr verabschiedete das Parlament die im Vorjahr von der Regierung
vorgelegte Ausführungsgesetzgebung zur neuen Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen (NFA). Sie umfasst Änderungen von insgesamt 30 Bundesgesetzen und regelt
das Stipendienwesen, die Eingliederung invalider Personen und die AHV-
Ergänzungsleistungen neu. Hauptinstrumente der NFA bilden die
Programmvereinbarungen und als finanzielles Gegenstück die Globalbeiträge: Im
Bereich der Verbundaufgaben zwischen Bund und Kantonen regelt eine
Programmvereinbarung die strategischen Ziele, die Finanzbeiträge des Bundes und die
Finanzaufsicht. Sie liefert die Grundlage für die Gewährung von Bundesbeiträgen in
Form von Globalbeiträgen; Einzelbeiträge werden nur noch ausnahmsweise, bspw. beim
Natur- und Heimatschutz, bewilligt. Damit vergrössert sich einerseits der
Entscheidungsspielraum der Kantone, andererseits bestehen kaum mehr Anreize, ein
Projekt nur auszuführen, um Bundesbeiträge zu erhalten. (Zur Volksabstimmung über
die NFA siehe hier)

Im Ständerat warnte Kommissionssprecher Schiesser (fdp, GL) davor, mit Anträgen, die
mit der Ausführung der NFA nichts zu tun haben, in die Kompetenz der
parlamentarischen Fachkommissionen einzugreifen und „die Büchse der Pandora zu
öffnen“. In der Detailberatung hiess der Rat die meisten Bundesgesetze des
Mantelerlasses ohne grosse Erörterungen gut, so auch das neue Gesetz über die
Eingliederung der Behinderten, das klare Leistungsstandards für die
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Behindertenbetreuung festlegt; vor allem dieser Teil der Vorlage hatte im Vorfeld der
Abstimmung zur NFA-Verfassungsgrundlage für Widerstand gegen das gesamte Projekt
gesorgt. Beim Nationalstrassenbau entsprach der Ständerat jedoch gegen den Antrag
des Bundesrates dem Anliegen der kantonalen Baudirektoren, dass der künftig allein
zuständige Bund nicht nur beim kleineren projektfreien Unterhalt, sondern auch beim
projektgestützten grösseren Unterhalt die Kantone einbinden und mit ihnen
Leistungsvereinbarungen abschliessen kann. Beim Krankenversicherungsgesetz, in dem
die Prämienverbilligung für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen
weiterhin eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen darstellt, beschloss die kleine
Kammer, dass sich der Bund neu pauschal mit 25% der Gesundheitskosten an der
Grundversicherung für 30% der Bevölkerung beteiligt. Mit dieser Systemänderung
vermindert sich der direkte Bundesbeitrag gegenüber heute um 600 Mio Fr. Vor diesem
Hintergrund versuchte eine linke Kommissionsminderheit vergeblich, die Kantone dazu
zu verpflichten, die bisher von Bund und Kantonen entrichteten Beiträge ab
Inkrafttreten der NFA während mindestens drei Jahren in bisheriger Höhe weiter zu
leisten. Bundesrat Merz betonte, dass der Bund die Mittel zugunsten der Kantone für
die Krankenversicherung zwar um 600 Mio Fr. zurückfahre, den Kantonen aber zur
Kompensation neue, frei verfügbare Mittel zur Verfügung stünden. Beim
Stipendiengesetz lehnte der Rat Anträge der Linken für eine materielle Harmonisierung
der Stipendien und Darlehen ab. Die Mehrheit sah zwar Handlungsbedarf, doch sei die
NFA der falsche Ort für eine Stipendiendiskussion. Chancenlos blieben deshalb linke
Minderheitsanträge, welche die Erst-, Zweit- und Weiterbildung definieren resp. die
Beiträge des Bundes an die Aufwendungen der Kantone für Ausgabenbeihilfen auf 16%
festlegen wollten. Neu basieren die Bundeskredite zugunsten der Kantone für
Stipendien nicht mehr auf dem Durchschnittswert der Aufwendungen der letzten
Jahre, sondern auf der Bevölkerungszahl der Kantone. Der Ständerat hiess die
Ausführungsgesetzgebung zur NFA mit 25:5 Stimmen bei 2 Enthaltungen gut.

Im Nationalrat blieb ein Rückweisungsantrag einer Kommissionsminderheit Goll (sp,
ZH), welcher ein stärkeres Engagement des Bundes im Sozialbereich und
gesamtschweizerische Minimalstandards für das Stipendienwesen verlangt hatte,
chancenlos. In der Detailberatung lehnte es der Rat beim Nationalstrassenbau anders
als die kleine Kammer ab, grosse Unterhaltsarbeiten auch den Kantonen zu übertragen.
Verworfen wurde ferner ein Antrag der Linken, das fakultative Referendum für
Parlamentsbeschlüsse zur allgemeinen Linienführung und zur Art von Nationalstrassen
einzuführen und den Nationalstrassenbau so analog zu den grossen Eisenbahnprojekten
zu behandeln. Durchzusetzen vermochten sich SP und Grüne jedoch beim IV-Gesetz,
wonach der Bund logopädische und psychomotorische Therapien zugunsten der
Eingliederung Invalider zu unterstützen habe; der Bundesrat wollte diese Massnahmen
ausnehmen, da die IV sie schon bisher nicht als medizinische, sondern als sozial- und
sonderpädagogische Behandlungen eingestuft hatte, welche die NFA neu den Kantonen
überträgt. Beim KVG wehrte sich die Linke erfolglos gegen die Senkung der zukünftigen
Bundesbeiträge und forderte eine dreijährige Übergangsfrist. Beim Stipendiengesetz
schloss sich der Nationalrat der kleinen Kammer an, wonach die Bundesbeiträge für
Stipendien und Studiendarlehen nach der Bevölkerungszahl auf die Kantone zu
verteilen sind. Abgelehnt wurden jedoch Anträge zu einer Harmonisierung der Beiträge,
zur stärkeren Verlagerung der Stipendien zugunsten von Darlehen resp. umgekehrt, zur
Aufhebung der Alterslimite resp. deren Erhöhung bis zum 35. Altersjahr sowie zu
Vorgaben betreffend die Höhe von Ausbildungsbeiträgen. Bei den AHV/IV-
Ergänzungsleistungen beschloss die grosse Kammer mit Zustimmung des Bundesrats,
dass die Kantone auch vom Arzt verordnete Bade- und Erholungskuren vergüten
müssen. Ausserdem muss sich der Bund stärker an den Kosten für Personen beteiligen,
die in Heimen und Spitälern wohnen. Die grosse Kammer hiess die NFA-
Ausführungsgesetzgebung mit 104:63 Stimmen gut.

In der Differenzbereinigung setzte sich der Nationalrat beim Nationalstrassenbau durch
und schloss die Kantone von den grossen Unterhaltsarbeiten aus. Im Bereich der
Ergänzungsleistungen stimmte er hingegen einer stärkeren Belastung der Kantone zu:
Demnach übernimmt der Bund sowohl bei Personen, die sich zu Hause aufhalten als
auch bei jenen in einem Heim je fünf Achtel der Kosten, und die Kantone müssen
Beträge, die im Heim oder im Spital über die Existenzsicherung hinausgehen, zu 100%
übernehmen. Bei den logopädischen und psychomotorischen Therapien verzichtete
der Rat ebenfalls auf seine Lösung und strich sie von der Liste jener Massnahmen, die
der Bund zu bezahlen hat. Die Vorlage passierte die Schlussabstimmung im Ständerat
mit 37:5 Stimmen bei 2 Enthaltungen, im Nationalrat mit 123:62 Stimmen bei 4
Enthaltungen; SP und Grüne hatten sie abgelehnt. 53
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Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Nationalrätin Fässler (sp, SG) wollte wissen, wie sich die Revision des
Raumplanungsgesetzes auf die Landwirtschaft ausgewirkt habe. Da die neue Regelung
erst seit 2000 in Kraft ist, sei laut Bundesrat noch zu wenig Zeit verstrichen, um über
die Auswirkungen fundiert Auskunft zu geben. Für die Beurteilung von Gesuchen für
Bauten ausserhalb der Bauzonen seien zudem die Kantone zuständig. Nach
Informationen der Kantone beträfen die Gesuche hauptsächlich Ferien auf dem
Bauernhof und gastgewerbliche Aktivitäten für den bäuerlichen Nebenerwerb. 54

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 14.12.2001
MAGDALENA BERNATH

Wohnungsbau und -eigentum

Als Erstrat befasste sich die kleine Kammer in der Sommersession mit dem Geschäft:
Gegenüber dem WEG soll das neue WFG gemäss Kommissionssprecher Schiesser (fdp,
GL) die staatliche Einflussnahme vermindern; Ziel sei nicht eine allgemeine Förderung,
sondern eine gezielte Hilfe in Zusammenarbeit mit den interessierten Bauträgern.
Einzig die SVP-Vertreter Jenny (GL) und Brändli (GR) sprachen sich gegen die Vorlage
aus, die ordnungspolitisch falsch und zudem viel zu teuer sei. Eintreten war aber
unbestritten. In der Detailberatung nahm der Rat nur geringfügige Änderungen vor. Das
Gesetz passierte die Ausgabenbremse problemlos. In der Gesamtabstimmung stimmte
die kleine Kammer dem Gesetz mit 26:3 Stimmen zu. Anschliessend billigte sie die
Rahmenkredite für die Förderung von preisgünstigem Wohnraum von insgesamt CHF
2,2 Mrd. und sagte Ja zur Änderung des WEG. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2002
MAGDALENA BERNATH

In der Herbstsession lehnte der Ständerat einen Systemwechsel bei der
Wohneigentumsbesteuerung ab und schuf damit eine gewichtige Differenz zum
Nationalrat. In der Eintretensdebatte beantragte Kommissionssprecher Schiesser (fdp,
GL), die Eigenmietwertbesteuerung nicht abzuschaffen und damit auf einen
Systemwechsel zu verzichten. Stattdessen solle die Eigenmietwertbesteuerung im
Rahmen der geltenden Ordnung optimiert werden. Konkret beantragte er eine
Reduktion des Eigenmietwerts auf 60% des Marktwerts, eine griffige Härtefallregelung
und die Einführung eines Bausparmodells. Der vom Nationalrat im Vorjahr beschlossene
Systemwechsel löse zwar das Problem der gerechten Festlegung des Eigenmietwerts,
und das Schuldenmachen werde nicht mehr belohnt, doch erfordere er für
Ersterwerber Abfederungen, die vermutlich mehr kosteten, als vom Bundesrat
veranschlagt. Deshalb sei die geltende Ordnung mit der Möglichkeit des unbegrenzten
Abzugs der Schuldzinsen und der Unterhaltskosten einem Systemwechsel vorzuziehen.
Leuenberger (sp, SO) plädierte für Nichteintreten, da die zusätzlichen
Steuererleichterungen – nach den Entlastungen bei der Familienbesteuerung – für den
Bund nicht finanzierbar seien. Namens der CVP-Fraktion forderte David (cvp, SG)
sowohl eine steuerliche Entlastung der Familien als auch eine Entlastung des
Wohneigentums und damit einen Systemwechsel. Bundesrat Villiger hielt einen
Systemwechsel nicht für zwingend, doch sei das heutige System nicht gerecht, weil es
Begüterte, wenn sie die Abzugsmöglichkeiten geschickt nutzten, deutlich bevorzuge.
Der Rat trat auf die Vorlage ein und lehnte mit 23:13 Stimmen den Antrag David und
damit den Systemwechsel ab. In der Detailberatung folgte die kleine Kammer
grossmehrheitlich den Anträgen ihrer WAK: Sie beschloss eine Reduktion des
Eigenmietwerts auf 60% des Marktmietwerts und lehnte einen Antrag Plattner (sp, BS)
und die Empfehlung des Bundesrats, der nur auf zwei Drittel des Marktwerts
hinuntergehen wollte, ab. Anschliessend setzte sich eine Minderheit Dettling (fdp, SZ)
durch, die in Härtefällen den Eigenmietwert bis zur Hälfte herabsetzen wollte – die
Kommissionsmehrheit hatte nur bis zu zwei Drittel zugestehen wollen. Die maximale
Höhe der abziehbaren Schuldzinsen wurde unverändert aus der alten Regelung
übernommen (Vermögensertrag plus CHF 50'000). Beim Bausparen folgte die kleine
Kammer dem Vorschlag des Bundesrats und lehnte das basellandschaftliche Modell, das
der Nationalrat favorisiert hatte, ab. Zusätzlich wurde die Behandlungsfrist der
Parlamentarischen Initiativen Bisig (99.413), Büttiker (99.412) und Maissen (98.458) um
zwei Jahre verlängert. In der Wintersession hielt der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission gegen die Stimmen der FDP und der SVP an der Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung fest. Gegen die Stimmen der Grünen und der SP bekräftigte
er auch seinen Entscheid für das basellandschaftliche Modell des Bausparens. 56
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Im Frühjahr hielt der Ständerat bei der Wohneigentumsbesteuerung an seiner Absicht
fest, den Eigenmietwert auf 60% des Marktwerts zur reduzieren; der Nationalrat
hingegen beharrte auf der Aufhebung der Eigentumsbesteuerung. In der letzten Runde
des Differenzbereinigungsverfahrens schloss sich die kleine Kammer mit 23:20
Stimmen der Version des Nationalrats an und entschied sich für den Systemwechsel bei
der Eigenmietwertbesteuerung; die Mehrheit des Ständerates hatte das Risiko einer
Nulllösung bei der Einigungskonferenz oder eines Scheiterns des ganzen Steuerpakets
nicht eingehen wollen. Der anschliessende Ordnungsantrag von Kommissionspräsident
Schiesser(fdp, GL), das Geschäft nach diesem Grundsatzentscheid an die Kommission
zurückzuweisen, um die finanzpolitischen Auswirkungen zu überprüfen, wurde knapp
abgelehnt. Bei den Liegenschaftskosten schloss sich die kleine Kammer der
nationalrätlichen Variante an und nahm im Vergleich zum Bundesrat zusätzliche
Steuerausfälle von CHF 70 Mio. in Kauf. Beim Schuldzinsabzug folgte sie der Vorlage des
Bundesrats, ebenfalls beim Bausparen, wo sie sich, mit Stichentscheid des Präsidenten,
für das Modell im Rahmen der Säule 3a aussprach – der Nationalrat hatte das
basellandschaftliche Modell vorgezogen.
In der Einigungskonferenz setzten sich die nationalrätlichen Positionen durch:
Schuldenabzüge für Ersterwerber von CHF 7'500 für Einzelpersonen resp. CHF 15'000
für Ehepaare, Bausparen nach dem basellandschaftlichen Modell sowie Inkrafttreten
des Systemwechsels auf 2008. Im Nationalrat plädierte SP-Fraktionschefin Fässler (SG)
vergeblich für die Ablehnung des Antrags der Einigungskonferenz. Das Steuerpaket habe
Entlastungen für Familien mit Kindern versprochen. Die Steuererleichterungen von CHF
1,2 Mrd. kämen jedoch zu zwei Dritteln jenen rund 10% der Haushalte zugute, die über
mehr als CHF 100'000 steuerbares Einkommen verfügen, also genau jenen Personen,
die nicht darauf angewiesen seien. Finanzminister Villiger hielt fest, dass der Bundesrat
den Systemwechsel weg vom Eigenmietwert befürwortet habe. Die zusätzlichen
Abzugsmöglichkeiten seien aber finanzpolitisch übertrieben und von der
Steuergerechtigkeit her fragwürdig. Diesen Teil des Steuerpakets könne der Bundesrat
nicht mittragen. Beide Räte nahmen den Antrag der Einigungskonferenz an. Das
Steuerpaket passierte die Schlussabstimmung im Nationalrat mit 97:69 Stimmen (gegen
die Voten von SP, Grünen und EVP), der Ständerat verabschiedete die Vorlage unter
Namensaufruf mit 30:13 Stimmen und 2 Enthaltungen. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2003
MAGDALENA BERNATH

À la suite du Conseil des Etats, le Conseil national a décidé, par 82 voix contre 68, de
transmettre au Conseil fédéral la motion Kuprecht (udc, SZ) en faveur de la suppression
de l’imposition de la valeur locative du logement habité par son propriétaire. Bien que
maintenues, les déductions des intérêts hypothécaires et des frais d’entretien verront
leur niveau baisser. La gauche s’est vainement opposée à cette mesure en dénonçant le
privilège ainsi accordé aux propriétaires par rapport aux locataires. La Chambre basse a
par contre rejeté, par 108 voix contre 68, une motion Fässler-Osterwalder (ps, SG)
visant à remplacer les déductions fortaitaires pour les frais d’entretiens d’immeubles
par une déduction selon les frais effectifs et à introduire un plafond pour ce type de
déductions. Le Conseil national a également rejeté, par 114 voix contre 64, un postulat
Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demandant au Conseil fédéral de présenter un rapport
sur les taux cantonaux d’imposition de la valeur locative et de proposer des mesures
législatives pour réduire les disparités constatées. 58

MOTION
DATUM: 25.09.2007
NICOLAS FREYMOND

Im Berichtsjahr behandelten die beiden Räte die Volksinitiative „Sicheres Wohnen im
Alter“ sowie den indirekten Gegenentwurf, welcher der Bundesrat dem Parlament in
Form eines Bundesgesetzes über die Besteuerung des privaten Wohneigentums
präsentierte. Die Volksinitiative des Hauseigentümerverbandes (HEV) fordert für
Personen im Rentenalter eine fakultative Befreiung von der Besteuerung des
Eigenmietwertes. Der im Vorjahr vom Bundesrat erarbeitete Gegenentwurf sieht im
Gegenzug eine generelle Abschaffung des Eigenmietwerts für alle Personen mit
selbstgenutztem Wohneigentum vor. In der Frühjahrssession präsentierte die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-SR) ihrem Rat eine
überarbeitete Version des bundesrätlichen Entwurfes. Ende 2010 hatte die WAK-SR
nach Anhörung des HEV und der Finanzdirektorenkonferenz ohne Gegenstimme
beschlossen, nicht auf den ursprünglichen Entwurf des Bundesrates einzugehen. Laut
Kommissionssprecher Rolf Schweiger (fdp, ZG) würde der nun präsentierte, überarbeite
Entwurf eine optimale Lösung bieten. Er ermögliche ausserdem eine angemessene
Lösung für Zweitliegenschaften. Mit der Schaffung einer verfassungsrechtlichen
Grundlage sollen Kantone und Gemeinden berechtigt werden, eine
Kostenanlastungssteuer in Form einer Objektsteuer zu erheben, wodurch bei

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.03.2011
MARLÈNE GERBER
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Abschaffung des Eigenmietwertes ausfallende Steuereinnahmen kompensiert werden
könnten. Eine liberal-linke Kommissionsminderheit beantragte erfolglos Nichteintreten
auf die Vorlage. Sie argumentierte, dass der Gegenentwurf nicht zu einer Vereinfachung
des Steuersystems führen würde. In der Detailberatung umstritten war die Frage, ob
Investitionskosten für energetische Sanierungsmassnahmen und denkmalpflegerische
Arbeiten von der Bundessteuer abzugsberechtigt sein sollten. Hier setzte sich die
Kommissionsminderheit durch, welche sich wie der Bundesrat für die
Abzugsberechtigung aussprach. Der Ständerat beschloss zudem auf Anraten seiner
Kommission mit deutlichem Mehr die Erhöhung des möglichen Schuldzinsabzugs für
Neuerwerbende auf CHF 12'000 pro Ehepaar, resp. auf CHF 6000 für Alleinstehende,
im ersten Steuerjahr mit einer Verminderung der Abzugsmöglichkeiten um jährlich 5
Prozentpunkte, was die Neuerwerbenden für eine Dauer von 20 Jahren
abzugsberechtigt machen würde. Der Bundesrat hatte in seinem Entwurf einen leicht
tieferen Abzug empfohlen, welcher des Weiteren nur für 10 Jahre geltend gemacht
werden könnte. In der Schlussabstimmung wurde dem indirekten Gegenvorschlag mit 17
zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen zugestimmt. Beinahe einstimmig folgte der
Ständerat im Folgenden dem Bundesrat und empfahl die Volksinitiative „Sicheres
Wohnen im Alter“ zur Ablehnung. Es sei nicht einzusehen, wieso in der Schweiz zwei
Klassen von Steuerpflichtigen geschaffen werden sollten, liess Kommissionssprecher
Schweiger (fdp, ZG) verlauten. Ähnlich argumentierte Hildegard Fässler-Osterwald (sp,
SG) für die knappe Kommissionsmehrheit im Nationalrat. Hier lag jedoch ein
bürgerlicher Minderheitsantrag zur Annahme des Volksbegehrens vor, welcher durch
Georges Theiler (fdp, LU), Mitglied des Initiativkomitees, vertreten wurde. Der
Eigenmietwert sei eine staatliche Aufforderung zum Schuldenmachen und wirke sich
insbesondere für ältere Menschen, die ihre Hypotheken bereits teilweise oder sogar
ganz amortisiert haben, negativ aus. Dank einer Mehrheit der CVP/EVP/glp-Fraktion
gelang den Bürgerlichen mit 97 zu 72 Stimmen eine positive Empfehlung zur
Volksinitiative. In Sachen indirekter Gegenvorschlag sprach sich die WAK-NR mit 14 zu
10 Stimmen für Nichteintreten aus. Ausschlaggebend war die Befürchtung, dass der
indirekte Gegenvorschlag zu einer verschärften Ungleichbehandlung von Mietern und
Wohneigentümern führen würde. Ebenso erachtete die WAK-NR den vehementen
Widerstand der Kantone, welcher auf den ständerätlichen, positiven Entscheid zum
indirekten Gegenvorschlag folgte, als Grund, diesem die Zustimmung zu verweigern. In
dieser Sache folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit nun deutlich;
Nichteintreten wurde mit 114 zu 58 Stimmen beschlossen. Für Eintreten sprachen sich
je ungefähr die Hälfte der FDP und der CVP aus. Dabei wurden sie durch eine
Minderheit der SVP und einer Mehrheit der Grünen unterstützt. Im Winter gingen die
Vorlagen zur Differenzbereinigung zurück an den Ständerat. Nach kurzer Diskussion
beschloss dieser erneut mit deutlichem Mehr von 35 zu 5 Stimmen, die Volksinitiative
„Sicheres Wohnen im Alter“ zur Ablehnung zu empfehlen. Dies geschah auf
grossmehrheitliche Empfehlung seiner Kommission. Diese empfahl ihrem Rat auch
erneut, auf den Gegenvorschlag einzutreten; dieses Mal jedoch nur knapp und dank
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten. Der neu gewählte Ständerat sprach sich
jedoch in der Folge mit 23 zu 17 Stimmen gegen diese Empfehlung und somit auch
gegen den ständerätlichen Entscheid aus der ersten Beratung aus. Nach bereits
erfolgtem Nichteintretensentscheid der grossen Kammer bedeutete dies das Scheitern
des indirekten Gegenvorschlags. 59

Sowohl der National- als auch der Ständerat nahmen im Jahr 2011 auf Anraten des
Bundesrates eine Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG) an, die darauf abzielte, die
Rechte der Bauherrschaft bei Baumängeln oder Baupfusch zu stärken. Die Motionärin
hatte ihr Anliegen damit begründet, dass das Parlament bereits bei der Beratung einer
parlamentarischen Initiative Fässler-Osterwalder (Pa.Iv. 06.466) sowie einer Motion der
RK-NR (Mo. 08.3755) in diesem Bereich Handlungsbedarf erkannt habe. Die Anliegen
seien lediglich abgelehnt worden, weil die inhaltlichen Forderungen zu konkret
ausformuliert worden seien. Letzteres solle mit vorliegender Motion vermieden werden.
Mit Annahme der Motion soll das private Bauvertragsrecht im Hinblick auf die
Mängelgewährleistung einer eingehenden Prüfung unterzogen werden. Überprüft
werden soll etwa auch, ob ein besonderer Bau- und Architekturvertrag geschaffen
werden soll und ob Architekturleistungen generell der Kausalhaftung unterstellt werden
sollen. 60

MOTION
DATUM: 20.09.2011
MARLÈNE GERBER
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Erneut beschloss der Nationalrat im Dezember 2019 eine zweijährige Fristverlängerung
für die parlamentarische Initiative Gössi (fdp, SZ) «für verbindliche Haftungsregeln beim
Kauf neuer Wohnungen». Man plane nach wie vor, das Anliegen mit denjenigen der
Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG; Mo. 09.3392) und der parlamentarischen Initiative
Hutter (fdp, ZH; Pa.Iv. 12.503) zu koordinieren, so die RK-NR in ihren Ausführungen.
Man wolle aber noch den Bericht des Bundesrates zur Umsetzung der erwähnten
Motion abwarten, der noch immer ausstehe. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2019
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Kollektive Arbeitsbeziehungen

Gleich wie im Vorjahr eine Initiative Dupraz (fdp, GE), verwarf der Nationalrat auch eine
Minderheitsmotion Fässler (sp, SG), die erreichen wollte, dass im OR ein landesweiter
Normalarbeitsvertrag für die Landwirtschaft eingeführt wird. Der Bundesrat erklärte
zwar, mit den Anstellungsbedingungen der Arbeitnehmenden in der Landwirtschaft
nicht zufrieden zu sein. Dennoch machte er regionale Unterschiede geltend, um
erfolgreich Ablehnung des Vorstosses zu beantragen. 62

MOTION
DATUM: 21.03.2003
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Ständerat setzten sich die bürgerlichen Vertreter gegen Bundes- und Nationalrat
durch. Die Mehrheit des Rates sah den (durchaus nicht geleugneten) Risiken mit einer
streng kontrollierten Bewilligungspflicht genügend Rechnung getragen und brachte
vor, die Forschung würde durch ein Verbot zu sehr behindert und abgeschreckt. Es sei
besser, die Forschungsaktivität unter selber definierten Bedingungen steuern zu
können und im eigenen Lande zu behalten, als mit rigorosen Vorschriften eine
Auslagerung zu provozieren, sagte etwa Schiesser (fdp, GL). Für Simmen (cvp, SO)
machte es zudem keinen Sinn, zwischen Organen einerseits und Zellen und Geweben
andererseits Hierarchien zu schaffen, da in allen Fällen ein Abstossungs- und
Infektionsrikio bestehe.

Den freisinnigen Argumenten widersprach Bundespräsidentin Dreifuss: Die Schweiz sei
das erste Land, welches eine Gesetzgebung für die Xenotransplantation einführe,
weshalb sie Signalfunktion habe und ihre Verantwortung wahrnehmen müsse. Der
Bundesrat bewege sich mit seiner Variante auf der gleichen Linie wie die WHO und die
OECD. Zudem werde die Forschung keineswegs verhindert, da der bundes- und
nationalrätliche Vorschlag klinische Versuche selbst mit Organen ja zulasse. Eine
grundsätzliche Bewilligung sei aber angesichts der Gefahr der Übertragung von
Krankheitserregern im jetzigen Zeitpunkt nicht zu verantworten. Diese Erklärung fand
aber genau so wenig Gehör wie jene des Basler SP-Standesvertreters Plattner, der
argumentierte, die Xenotransplantation sei noch weit davon entfernt, zum
Routineeingriff zu werden. Zurzeit bestehe ein faktisches Moratorium, welches aus der
Vernunft der Forscher und der Bevölkerung geboren sei. Deshalb verstehe er nicht,
warum ein massvolles Verbot nicht vorläufig in den Beschluss aufgenommen werden
könne. Zudem würde eine bedingte Zulassung den Empfehlungen des Europarates
widersprechen.

Der Rat beschloss mit 26 zu 7 Stimmen die von der Pharmaindustrie klar favorisierte
„Ja, aber“-Version und sprach sich mit 27 zu 8 Stimmen auch für die
Organübertragung als allgemeine therapeutische Massnahme aus. Nach dem Willen der
kleinen Kammer sollen alle Arten von Xenotransplantation grundsätzlich erlaubt sein,
jedoch einer strengen Bewilligungspflicht unterstellt werden. Die Transplantation von
tierischen Zellen, Geweben und ganzen Organen soll sowohl in klinischen Versuchen als
auch als Standardbehandlung zugelassen werden. Für den klinischen Versuch besteht
die Auflage, dass ein Infektionsrisiko für die Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht eintreten kann. Für die Standardbehandlung muss dieses Risiko nach Stand von
Wissenschaft und Technik ganz ausgeschlossen sein. Zudem muss ein therapeutischer
Nutzen erwartet (klinische Versuche) oder nachgewiesen sein (Standardbehandlung). 63

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.1999
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.21 27ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Voranschlag 2001 hatte das EDI 500'000 Fr. für diverse Forschungsarbeiten im
Bereich der Gesundheitsprävention beantragt. Die Mehrheit der Finanzkommission des
Nationalrates wollte diesen Betrag ganz streichen. Eine links-grüne Minderheit Fässler
(sp, SG) beantragte Zustimmung zum Bundesrat, eine Minderheit Maillard (sp, VD)
zumindest die Beibehaltung eines Kredits von 50'000 Fr. für die Entwicklung eines
Tests zur Erfassung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und von 120 000 Fr. für die
Suche nach einem sicheren und umfassenden Impfstoff gegen die Grippe. Bundesrat
Villiger bat den Nationalrat, auf die Streichung ganz zu verzichten oder wenigstens dem
Antrag Maillard zuzustimmen, da die WHO für die nächsten Jahre eine Grippe-
Pandemie in der Grössenordnung der „Spanischen Grippe“ nach dem 1. Weltkrieg nicht
ausschliesse. Trotz dieser eindringlichen Warnung verwarf das Plenum mit 99 zu 69
Stimmen den Antrag Fässler und mit 95 zu 75 Stimmen den Antrag Maillard. Der
Ständerat liess sich hingegen von Villiger überzeugen und stimmte der mittleren
Variante (gemäss Antrag Maillard) zu. In der Differenzbereinigung schloss sich der
Nationalrat mit 91 zu 48 Stimmen der kleinen Kammer an. (Zum Rinderwahnsinn (BSE),
dessen menschliche Variante die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit sein könnte, siehe
hier) 64

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2000
MARIANNE BENTELI

Medikamente

In der zweiten Runde der KVG-Revision stimmte der Ständerat mit 21 zu 8 Stimmen
einem Antrag der Kommission zu, wonach im Sinn der Kostendämpfung bei gleicher
Eignung das preisgünstigere Medikament zu verabreichen sei. Schiesser (fdp, GL)
versuchte vergebens, dies zu verhindern. Er machte geltend, dies würde einem „Zwang“
gleichkommen, Generika abzugeben. Auch Bundespräsident Couchepin sprach sich
gegen eine derartige Verpflichtung für die Ärzte und Apotheker aus, mit dem Argument,
der Spareffekt durch Generika sei derart gering (rund 80 Mio Fr. pro Jahr), dass es sich
nicht lohne, dafür die therapeutische Freiheit der Ärzte zu beschneiden. Der
Nationalrat ergänzte den Beschluss der kleinen Kammer mit der Bestimmung, dass
Apotheken auch bei Verschreibung eines Originalpräparats dieses durch ein Generikum
ersetzen können, falls der Arzt nicht ausdrücklich die Abgabe des Originals verlangt. Im
Vorjahr hatte er noch knapp einen Antrag Goll (sp, ZH) angenommen, wonach die Ärzte
nur noch Wirkstoffe hätten verschreiben dürfen, worauf dann die Apotheken bei
gleichwertigem Angebot das kostengünstigste Medikament abzugeben hätten. Goll
reichte ihren Antrag erneut ein, scheiterte aber mit 100 zu 56 Stimmen deutlich. Da die
KVG-Revision vom Nationalrat letztlich abgelehnt wurde, sind diese Bestimmungen
hinfällig. 65

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2003
MARIANNE BENTELI

Medizinische Forschung

Im Berichtsjahr erhitzte die Frage der Forschung an embryonalen Stammzellen die
Gemüter. Dabei werden die bei einer In-vitro-Fertilisation anfallenden überzähligen
Embryonen zur Züchtung von menschlichem Gewebe verwendet. Gemäss Verfassung
(Art. 119 Abs. 2) und dem neuen Fortpflanzungsmedizingesetz, das auf den 1.1.2001 in
Kraft trat, ist die Gewinnung von menschlichen Embryonen zu Forschungszwecken
verboten, ebenso Eingriffe in das Erbgut menschlicher Keimzellen und Embryonen, eine
beschränkte therapeutische Forschung hingegen möglich. Ein wissenschaftliches Team
der Universität Genf reichte beim Schweizerischen Nationalfonds (SNF) ein Gesuch für
die Finanzierung eines Versuchs mit importierten Stammzellen ein. Unterstützung fand
es bei der Ethikkommission des Universitätsspitals Genf und bei der Zentralen
Ethikkommission der SAMW sowie in einem Rechtsgutachten, das den Import von
Stammzellen als mit dem Gesetz vereinbar erachtete. Der Forschungsrat des SNF
diskutierte das Gesuch sehr kontrovers und leitete es schliesslich an den vom Glarner
FDP-Ständerat Schiesser präsidierten Stiftungsrat weiter, um gewissermassen eine
politische Entscheidung zu erwirken. Ende September entschied dieses Gremium, das
Genfer Forschungsprojekt finanziell zu unterstützen. An einer Medienkonferenz
äusserte sich Schiesser grundsätzlich positiv zur Stammzellenforschung, forderte aber
den Gesetzgeber auf, rasch die noch fehlenden Grundlagen für diese Arbeiten zu
schaffen. Anders sah dies die im Fortpflanzungsmedizingesetz vorgeschriebene
nationale Ethikkommission für den humanen Bereich (NEK), die der Bundesrat Mitte
Jahr eingesetzt hatte. Ohne sich im Grundsatz für oder gegen die
Stammzellenforschung auszusprechen, empfahl sie, das Genfer Gesuch abzulehnen, da
die ethischen und rechtlichen Fragen noch ungenügend geklärt seien. 66

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.09.2001
MARIANNE BENTELI
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Suchtmittel

In der Frühjahrssession wurden die Zwillingsinitiativen für eine Verminderung der
Tabakprobleme und für eine Verminderung der Alkoholprobleme, die ein völliges
Werbeverbot für Tabak und Alkohol verlangten, vom Ständerat, welcher das Geschäft
als Erstrat behandelte, klar verworfen. Die kleine Kammer erachtete den Einfluss der
Werbung auf das Konsumverhalten insbesondere der Jugend als nicht erwiesen und
betonte die negativen materiellen Auswirkungen der Initiativen auf die Werbebranche
und das kulturelle Sponsoring. Vergeblich appellierte Bundesrat Cotti an den Rat,
zumindest auf den moderateren Gegenvorschlag des Bundesrates einzutreten, welcher
nur die Plakat- und Kinowerbung verbieten, die informierende Werbung in den
Printmedien und an den Verkaufsstellen sowie das Sponsoring unter gewissen Auflagen
jedoch zulassen wollte. Gegen die engagierten Voten von Meier (cvp, LU), Onken (sp, TG)
und Schiesser (fdp, GL), die sich für den Jugendschutz stark machten und an die
menschlichen und volkswirtschaftlichen Folgen übermässigen Alkohol- und
Tabakkonsums erinnerten, wurde auch dieser Vorschlag deutlich abgelehnt. Ihm warfen
die Gegner jeglicher Werbebeschränkung vor, nicht praktikabel zu sein und der
Werbebranche jährlich Aufträge in der Höhe von CHF 100 Mio. bis CHF 150 Mio. zu
entziehen. 67

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.03.1993
MARIANNE BENTELI

Diese Ausweitung der Drogenversuche – und, wie Beobachter argwöhnten, wohl auch
die anstehenden eidgenössischen Wahlen – brachten den Konsens der drei grossen
Bundesratsparteien im Bereich der Drogenpolitik, welcher durch das im letzten Jahr
veröffentlichte gemeinsame Grundsatzpapier politisch abgesichert schien, im Laufe des
Sommers wieder ins Wanken. Im Nationalrat wurde bei der Behandlung des Nachtrags I
zum Voranschlag 1995 (BRG 95.008) mit mehreren Anträgen aus FDP- und CVP-Kreisen
versucht, einen Zusatzkredit von CHF 7.5 Mio. zu Fall zu bringen, welchen der Bundesrat
für die Ausweitung der Versuche beantragt hatte. Der Kredit passierte nur relativ knapp
mit 77 zu 64 Stimmen. In der kleinen Kammer war zuvor ein analoger Antrag Morniroli
(lega, TI) mit 17 zu 15 Stimmen ebenfalls nur knapp abgelehnt worden. Ständerat und
CVP-Parteipräsident Cottier (FR) ritt kurz darauf in einer dringlichen Interpellation eine
scharfe Attacke gegen die zusätzlichen Heroinplätze. Er bemühte sich dabei, seine
Partei nur als sehr zurückhaltende Befürworterin dieser Versuche zu präsentieren und
unterstellte all jenen, welche die Ausweitung ermöglicht hatten oder diese
unterstützten, mittelfristig die völlige Drogenfreigabe anzupeilen. Die von Cottier
offensichtlich gewünschte grosse Drogendebatte kam aber nicht zustande. Auf Antrag
Schiesser (fdp, GL) wurde die Diskussion verschoben und fand erst in der ersten
Session der neuen Legislatur – und in entspannterer Atmosphäre – statt. 68

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 22.06.1995
MARIANNE BENTELI

Seit gut zwei Jahren sind in der Schweiz sogenannte Premix-und Alcopops-Getränke
auf dem Markt. Diese Mischungen aus Alkohol und Erfrischungsgetränk werden häufig
von Jugendlichen und zunehmend auch schon von Kindern konsumiert, weil sie süss
sind und - im Gegensatz zu Bier oder Wein - fast keinen Alkoholgeschmack haben.
Diese Tatsache veranlasste die GPK des Nationalrates, dem EDI nahezulegen, konkrete
Massnahmen in diesem Bereich zu prüfen. Neben der Aufforderung an die Kantone zu
einer strikteren Gesetzesanwendung und Vollzugskontrolle schlug sie vor, mit einer
neuen Bestimmung in der Lebensmittelverordnung jegliche Abgabe alkoholischer
Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren zu verbieten. Die eidgenössische
Alkoholverwaltung reagierte rasch und unterstellte Ende Jahr diese Drinks sowohl einer
höheren Besteuerung als auch einem Abgabeverbot für Jugendliche unter 18 Jahren. 
Ein Postulat Nationalrat Meier (ldu, AG), welches diese Softdrinks den gleichen
Werbeeinschränkungen wie die gebrannten Wasser unterstellen wollte (Po. 96.3485),
wurde von Widrig (cvp, SG) bekämpft und damit vorderhand dem Entscheid entzogen.
Hingegen wurde ein Postulat Fässler (sp, SG) überwiesen, welches die Durchführung
einer nationalen Aufklärungskampagne anregte (Po. 97.3311). 69

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.11.1997
MARIANNE BENTELI
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Gegen den Widerstand von Bundespräsidentin Dreifuss überwies der Ständerat ein
Postulat Schiesser (fdp, GL), welches den Bundesrat auffordert, im Licht der Berichte
IDA-Fiso 1 und 2 sowie anderer Steuer- und Abgabeprojekte unmissverständliche und
klare Aussagen zu machen, mit welchem Szenario er leistungs- und einnahmenseitig
vorgehen will, damit die Sozialversicherungen bis mindestens 2015 finanziell gesichert
sind. Dreifuss verschanzte sich vergeblich hinter den Vorarbeiten für ein ökologisches
Steuersystem und der bereits eingeleiteten 11. AHV-Revision. In deren Botschaft werde
der Bundesrat umfassend über den Finanzierungsbedarf der Sozialversicherungen bis
2010 orientieren; über längerfristige Finanzierungsprobleme werde hingegen „zu
gegebener Zeit“ befunden werden müssen. Dennoch wurde das Postulat mit 34 zu 1
Stimmen klar angenommen und damit deutlich gemacht, dass die kleine Kammer nun
von der Landesregierung Klartext erwartet. Der Nationalrat überwies ein analoges
Postulat der FDP-Fraktion; diesmal widersetzte sich der Bundesrat der Entgegennahme
nicht mehr. Eine bereits 1997 eingereichte Motion (97.3370) von NR Seiler (svp, BE),
welche den BR verpflichten wollte, mindestens bis zum Vorliegen des IDA-FiSo-2-
Berichtes auf einen weiteren Ausbau der Sozialversicherungen zu verzichten, wurde
hingegen, da eindeutig überholt – und weil BR Dreifuss darlegen konnte, dass mit
Ausnahme der EO in den letzten Jahren kein „Ausbau“, sondern höchstens ein „Umbau“
stattgefunden habe – mit 62 zu 42 Stimmen abgelehnt. 70

POSTULAT
DATUM: 17.06.1999
MARIANNE BENTELI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der Ständerat doppelte hier noch einmal nach und überwies in der Wintersession
praktisch diskussionslos und mit grossem Mehr eine Motion Schiesser (fdp, GL), welche
verlangt, dass der Bundesrat dem Parlament seine Vorlage zur 11. AHV-Revision
spätestens auf die Sommersession 1998 vorlegt. Diese Revision soll ganz im Zeichen
der Finanzierungsfrage stehen und sicherstellen, dass die mittel- und langfristig sich
abzeichnenden hohen Ausgabenüberschüsse der AHV möglichst früh aufgefangen
werden können und der Ausgleichsfonds der AHV auch in Zukunft den gesetzlich
vorgeschriebenen Betrag von einer Jahresausgabe erreicht. Bundesrätin Dreifuss
machte vergebens geltend, dass sie die Besorgnis des Parlaments zwar teile, dass der
vorgegebene Zeitplan aber unrealistisch sei für seriöse Vorarbeiten. Das Dossier sei
derart komplex, dass der Bundesrat mindestens ein halbes oder ganzes Jahr mehr für
einen konkreten Vorschlag brauche. Die dafür eingesetzte interdepartementale
Arbeitsgruppe (IDA FiSo) wolle ihren Bericht zur Finanzierung der gesamten
Sozialversicherung im Frühjahr 1996 vorlegen, weshalb eine Beratung der 11. AHV-
Revision erst in der neuen Legislatur (1999-2003) sinnvoll sei. Dreifuss versprach aber,
die Mobilisierung des für die AHV-Finanzierung vorgesehenen Mehrwertsteuer-
Prozents noch in der laufenden Legislatur vorzulegen. Mit ihrer Argumentation drang
die Bundesrätin nicht durch. Unter dem Hinweis, dass auch das Parlament Zeit für eine
vertiefte Behandlung brauche, weshalb von der Botschaft bis zur Verabschiedung und
dem Inkrafttreten der Vorlage ohnehin noch mehrere Jahre verstreichen werden, hielt
Schiesser an der Form der Motion fest, worauf diese mit 28 zu 7 Stimmen angenommen
wurde. 71

MOTION
DATUM: 11.12.1995
MARIANNE BENTELI

Die Behandlung zweier Motionen führte in der Sommersession des Nationalrates zu
einer ausgiebigen Diskussion über die Dringlichkeit der zu ergreifenden Massnahmen
zur langfristigen Finanzierung der AHV. Die vom Ständerat bereits angenommene
Motion Schiesser (fdp, GL) forderte die Bereitstellung der Botschaft zur 11. AHV-
Revision bis zum Sommer 1998. Eine Motion der FDP-Fraktion verlangte, dass diese
Revision noch vor Ende der Legislaturperiode (1999) zu verabschieden sei. Die Mehrheit
der vorberatenden Kommission wollte den Bundesrat nicht unter zeitlichen Druck
setzen, da zwar das Ziel klar sei, nicht aber der Weg. Um Vermittlung bemühte Stimmen
forderten daher die vorgängige Bildung eines breiten Konsenses. Mehrere Redner und
Rednerinnen hielten demgegenüber dafür, es sei nun Zeit, rasch zu zeigen, wohin der
Weg führen soll. Dafür müssten zwei Jahre ausreichen. Berichte und Grundlagen seien
zur Genüge vorhanden. Diese Meinung obsiegte in der Abstimmung, bei welcher die
beiden Motionen mit 94 zu 83 bezw. 103 zu 71 Stimmen gutgeheissen wurden. Die
Motion der FDP-Fraktion (Mo. 95.3048) wurde vom Ständerat ebenfalls angenommen. 72
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Erwerbsersatzordnung (EO)

Eintreten auf die Vorlage war in der kleinen Kammer nicht bestritten, doch ertönten
sehr kritische Voten aus den Reihen der FDP. Am heftigsten äusserte sich Schiesser
(GL). Er gestand zwar gute Gründe für eine MSV ein und bezeichnete die Vorlage als
letztlich moderat. Er erinnerte Bundesrätin Dreifuss aber auch an die ungelösten
Finanzierungsprobleme in den anderen Sozialversicherungen und stellte bei der
Landesregierung einen Mangel an klaren Vorstellungen und nachhaltigen Konzepten
zum Sozialversicherungssystem fest. Die Vorlage fand hingegen Unterstützung bei den
beiden FDP-Frauen Saudan (GE) und Forster (SG), welche betonten, die heutigen
Ungleichheiten im arbeitsrechtlichen Mutterschaftsschutz müssten unbedingt
korrigiert werden. Die Vertreter der CVP stellten sich – traditionellerweise – voll und
ganz hinter die MSV, vor allem da mit dem neuen Finanzierungsmodell ein durchaus
wirtschaftsfreundlicher Vorschlag zur Debatte stehe. Die SP beteiligte sich nicht an der
Eintretensdebatte.

Zu Beginn der Detailberatung stellte Beerli (fdp, BE) den Antrag, auf die Grundleistung
für alle Mütter zu verzichten. Die Grundbeiträge stellten in Tat und Wahrheit eine
”Geburtsprämie” dar, die in einer liberalen Gesellschaft nicht zu suchen habe. Eine
Versicherung könne nur einen Schaden ausgleichen, und der erfolge eben beim
Erwerbseinkommen. Mit der Einführung der Grundbeiträge werde das Versicherungs-
mit einem Bedarfssystem im gleichen Gesetz vermischt, wobei es sich bei der
Geringfügigkeit der Beträge gar nicht um echte Bedarfsleistungen handle, für die
ohnehin die Kantone zuständig wären. Mit ihrer Argumentation fand die Bernerin nicht
viel Gehör. Sowohl Brunner (sp, GE) wie Delalay (cvp, VS) erinnerten an die vielen
Frauen, die aufgrund ihrer familiären Pflichten gar nicht auswärts arbeiten können;
ohne Grundleistung würden diese Frauen für ihr Engagement zugunsten der Familie
quasi bestraft. Simmen (cvp, SO) setzte sich ebenfalls klar für die Grundbeiträge ein; es
gehe weniger um die Frage, ob es eine echte Versicherung sei oder nicht, sondern
vielmehr um einen gesellschaftspolitischen Entscheid für die Zukunft der Familien. Mit
25 zu 8 Stimmen wurde der Antrag Beerli deutlich abgelehnt. Mehr Glück hatte Respini
(cvp, TI) mit seinem Antrag, die Adoption der leiblichen Geburt gleichzusetzen und mit
analogen Leistungen zu honorieren. Die Kommission hatte diesen Vorschlag des
Bundesrates wieder aus der Vorlage gekippt. Mit Unterstützung von Bundesrätin
Dreifuss setzte er sich mit 23 zu 11 Stimmen durch.

Die Geister schieden sich dann aber vor allem an der Frage, ob die Erhöhung der MWSt
in einer speziellen Abstimmung oder zusammen mit dem Gesamtpaket, das der
Bundesrat im Jahr 2000 oder 2001 für die finanzielle Sicherung der Sozialwerke (AHV
und IV) vorlegen will, erfolgen soll. Vor allem die Vertreter der FDP und SVP
bezeichneten eine generelle Abstimmung als ”Mogelpackung” und drängten auf eine
Grundsatzabstimmung vor Einführung der MSV, da es nicht angehe, einen neuen
Versicherungszweig einzuführen, bevor dessen langfristige Finanzierung gesichert sei.
Von ihren Kontrahenten aus SP und CVP mussten sie sich deshalb den Vorwurf gefallen
lassen, auf diese Weise die gesamte Vorlage torpedieren zu wollen. Auch Bundesrätin
Dreifuss plädierte für eine Verschiebung der Abstimmung, da Kaskadenabstimmungen
zur MWSt vermieden werden sollten, und zu verhindern sei, dass die verschiedenen
Sozialwerke gegeneinander ausgespielt werden. Schliesslich stand eine Gruppe aus FDP,
SVP und einzelnen Christdemokraten einer gleich starken Koalition bestehend aus der
SP, der Mehrheit der CVP und einzelnen Freisinnigen aus der Romandie gegenüber. Mit
20 zu 20 Stimmen führte die Abstimmung denn auch zu einem Patt. Ratspräsident
Zimmerli (svp, BE) gab den Stichentscheid zugunsten einer vorgezogenen
Abstimmung. 73
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Krankenversicherung

Im Sommer beschloss der Bundesrat, bei der Festsetzung des Bundesbeitrags an die
Prämienverbilligungen auch die durchschnittlichen Prämien der Krankenversicherung
in den einzelnen Kantonen einzubeziehen. So sollten nach dem neuen Verteilschlüssel
die Kantone Waadt (+17,2 Mio. Fr.), Genf (+15 Mio. Fr.), Zürich (+6,2 Mio. Fr.), Tessin (+2,6
Mio. Fr.) und Baselstadt (+2 Mio. Fr) bedeutend stärker unterstützt werden,
währenddem die Subventionen an die Kantone St. Gallen (-8,4 Mio. Fr.), Thurgau (-4,9
Mio. Fr.), Graubünden (-3,7 Mio. Fr.) und Appenzell Innerrhoden (-315'000 Fr.) zum Teil
drastisch gekürzt würden. Dies rief jene Kantone aus der Ost- und Zentralschweiz auf
den Plan, welche sich seit Jahren durch eine bescheidenere medizinische Infrastruktur
für eine Eindämmung der Gesundheitskosten eingesetzt hatten. Ihnen stiess besonders
auf, dass mit dieser Massnahme jene Kantone (BS, GE, ZH) zu den Profiteuren zählen,
welche ein besonders hohes Volkseinkommen aufweisen, und die in den vergangenen
Jahren kaum Massnahmen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen ergriffen haben.
Elf Ost- und Zentralschweizer Kantone - Schaffhausen (Kt.Iv. 96.310), Thurgau (Kt.Iv.
96.306), Graubünden (Kt.Iv. 96.308), St. Gallen (Kt.Iv. 96.309), beide Appenzell (Kt.Iv.
96.311 und 96.312), Aargau (Kt.Iv 96.323), Nidwalden (Kt.Iv. 96.318), Glarus (Kt.Iv. 96.314),
Schwyz (Kt.Iv. 96.319) und Luzern (Kt.Iv. 96.324) - beschlossen daraufhin, über
Standesinitiativen den Bundesrat zu veranlassen, seinen Entscheid wieder rückgängig
zu machen. Im Ständerat wurde die Abstimmung über eine gleichlautende Empfehlung
Schiesser (fdp, GL) bis zur Behandlung der Standesinitiativen aufgeschoben (96.3259). 74

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.1996
MARIANNE BENTELI

Ab 2002 wird das kantonale Prämienniveau bei den Bundesbeiträgen zur Verbilligung
der Krankenkassenprämien nicht mehr berücksichtigt. Der Ständerat hiess sowohl eine
entsprechende parlamentarische Initiative Schiesser (fdp, GL) als auch eine ganze Reihe
von analogen Standesinitiativen aus der Ost- und Zentralschweiz gut (Kt.Iv. 96.306,
96.308, 96.309, 96.310, 96.311, 96.312, 96.314, 96.318, 96.319, 96.323, 96.324). Auf
Antrag seiner Kommission beschloss er aber, den 1997 in Kraft getretenen abgestuften
Beitragsschlüssel nicht umgehend wieder abzuschaffen, sondern ihn bis sechs Jahre
nach Inkrafttreten des KVG beizubehalten. Die grosszügige Übergangsfrist gibt den
Kantonen mit teurem Gesundheitswesen Zeit, durch kostendämpfende Massnahmen
die Ungleichheiten in der Prämienbelastung zu mildern. Im Nationalrat wurden die
Standesinitiativen sowie eine analoge parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 96.425)
Raggenbass (cvp, TG) ebenfalls angenommen. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.1997
MARIANNE BENTELI

Ab 2002 wird das kantonale Prämienniveau bei den Bundesbeiträgen zur Verbilligung
der Krankenkassenprämien nicht mehr berücksichtigt. Der Bundesrat hatte dies 1994 in
Eigenregie beschlossen, um den prämienintensiven Kantonen der Romandie
entgegenzukommen. Dieser Entscheid hatte die Kantonsregierungen der Ost- und der
Zentralschweiz auf den Plan gerufen, weil damit jene Kantone ”bestraft” würden, die
sich bisher besonders für Einsparungen im Gesundheitswesen eingesetzt hätten.
Stellvertretend für eine ganze Reihe von Standesinitiativen hatte der Ständerat 1997
eine parlamentarische Initiative Schiesser (fdp, GL) angenommen, welche die
Massnahme nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren wieder abschafft. Der
Nationalrat stimmte diesem Vorstoss diskussionslos zu. 76

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.1998
MARIANNE BENTELI

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Nach längerer Diskussion verzichtete der Ständerat mit 29:9 Stimmen auf seine
ursprünglich beschlossene Verschärfung bei der Definition der zumutbaren Arbeit. Da
auch Bundesrat Delamuraz bekräftigt hatte, ein rigoroses Festhalten an den vier
Monaten dürfte einer befriedigenden Regelung im Einzelfall nicht gerecht werden,
stimmte der Ständerat hier der gemässigteren Fassung des Nationalrates zu. Gewichtige
Differenzen wurden hingegen bei der Art der Finanzierung beibehalten resp. neu
geschaffen. Entgegen dem Nationalrat, der die Kantone neu mit 10% an den Kosten der
Kurse und mit 20% an jenen der Beschäftigungsprogramme beteiligen wollte, schlug der
Ständerat vor, für die Kantone einen Pauschalbeitrag von 2500 Fr. einzuführen. Die
Bereitstellung von gesamthaft 25'000 Plätzen in arbeitsmarktlichen Massnahmen wurde
bestätigt, doch wurden die Kriterien für deren Verteilung auf die Kantone anders
definiert. Während der Nationalrat hier eine Mischrechnung zwischen Einwohner- und
Arbeitslosenzahlen vorgeschlagen hatte, beantragte die Kommission der kleinen
Kammer aus Solidarität mit der besonders von Arbeitslosigkeit betroffenen Romandie,
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dass jeder Kanton höchstens für 30% aller Arbeitslosen Programmplätze zur Verfügung
zu stellen habe. Auf Antrag von Ständerat Schiesser (fdp, GL) wurde dieser Satz mit 30:7
Stimmen um weitere 10% auf 20% gesenkt. 77

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Der Bundesrat beantragte dem Ständerat, eine Motion Schiesser (fdp, GL) abzulehnen,
die ein eigentliches Rahmengesetz für die Integration verlangte. Er machte geltend, das
neue Ausländergesetz (AuG), welches auf den 1. Januar 2008 in Kraft treten wird, decke
das Anliegen weitestgehend ab. Mit dem neuen Bundesgesetz werde die Integration als
staatliche Gesamt- und Querschnittsaufgabe definiert, deren Leitlinien der Bund, die
Kantone und die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu berücksichtigen
haben, weshalb es nicht sinnvoll sei, die Kräfte für die Vorbereitung eines weiteren
Gesetzes zu binden; diese sollten vielmehr für die Umsetzung des AuG zur Verfügung
stehen. Mit Unterstützung von FDP, CVP und SP wurde die Motion dennoch mit 22 zu 17
Stimmen an den Nationalrat überwiesen. Dieser zeigte sich der Argumentation des
Bundesrates zugänglicher und formulierte mit 100 zu 82 Stimmen den verbindlichen
Auftrag dahingehend um, dass der Bundesrat nur prüfen soll, ob die Ausarbeitung eines
Rahmengesetzes sinnvoll wäre. 78

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

2007 hatte der Ständerat eine Motion Schiesser (fdp, GL) angenommen, welche den
Erlass eines Rahmengesetzes zur Integration verlangte. Auf Antrag des Bundesrates,
der das Anliegen in weiten Teilen durch die Inkraftsetzung des neuen Ausländergesetzes
auf den 1. Januar 2008 als erfüllt erachtete, hatte der Nationalrat die Motion in einen
Prüfungsauftrag umgewandelt, eine Änderung, welcher die kleine Kammer nun
oppositionslos zustimmte. Allerdings wurde dabei betont, dass die Abschwächung nicht
mit einer Abwertung des Anliegens verwechselt werden dürfe. Die Integration
insbesondere der ausländischen Jugendlichen sei eine zentrale Herausforderung für
die heutige Schweiz. 79

MOTION
DATUM: 11.03.2008
MARIANNE BENTELI

Familienpolitik

Oppositionslos und im Einverständnis mit dem Bundesrat, der ebenfalls
Handlungsbedarf ortete, nahm die grosse Kammer eine Motion Zeller (fdp, SG) (Mo.
07.3619) für die rasche Schaffung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters an, um
zu verhindern, dass beide Elternteile, ob aus Nichtwissen oder aus missbräuchlicher
Absicht, einen Antrag auf Kinderzulagen stellen können, wenn sie beispielsweise nicht
den gleichen Familiennamen tragen oder in unterschiedlichen Kantonen erwerbstätig
sind. Der Ständerat stimmte einer gleich lautenden Motion Schiesser (fdp, GL) ebenfalls
zu. 80

MOTION
DATUM: 21.12.2007
MARIANNE BENTELI

Da er im Vorjahr einer analogen Motion Zeller (fdp, SG) (Mo. 07.3619) bereits zugestimmt
hatte, überwies der Nationalrat diskussionslos eine Motion Schiesser (fdp, GL) der
kleinen Kammer für die rasche Schaffung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters.
Damit soll verhindert werden, dass beide Elternteile, ob aus Nichtwissen oder aus
missbräuchlicher Absicht, einen Antrag auf Kinderzulagen stellen können, wenn sie
beispielsweise nicht den gleichen Familiennamen tragen oder in unterschiedlichen
Kantonen erwerbstätig sind. Der Ständerat seinerseits überwies ebenso diskussionslos
die Motion Zeller der grossen Kammer. 81
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Die Problematik der Jugendarbeitslosigkeit und dabei insbesondere die Aus- und
Weiterbildung von jungen Arbeitslosen beschäftigte im Berichtsjahr nicht nur die
Lehrstellenkonferenz, sondern im Rahmen der Beratung von
Konjunkturförderungsmassnahmen, auch das Parlament, wobei sämtliche Vorstösse
abgelehnt wurden. Mit 126 zu 64 Stimmen verwarf der Nationalrat eine Motion Steiert
(sp, FR), für eine Stärkung der im Arbeitslosenversicherungsgesetz vorgesehenen
Massnahmen zugunsten von Jugendlichen ohne ausreichende Ausbildung. Ebenfalls
abgelehnt wurde eine Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG) zur Förderung der Aus- und
Weiterbildung von Lehrabgängerinnen und -abgängern sowie zwei Motionen Aubert (sp,
VD). Die erste verlangte vom Bundesrat während der Dauer der Rezession befristete
Massnahmen zur Unterstützung der Weiterbildung im Betrieb für alle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die von Kurzarbeit betroffen sind. Die zweite
forderte, das Arbeitslosenversicherungsgesetz dahingehend zu ändern, dass arbeitslose
Erwachsene über 25 Jahre, die keine Ausbildung auf der Sekundarstufe II absolviert
haben, eine Erstausbildung machen könnten und gleichzeitig Taggelder erhielten.
Schliesslich verwarf die grosse Kammer auch eine Motion der SP zur Einführung von
Bildungsgutscheinen für junge Arbeitslose sowie Jugendliche und junge Erwachsene,
die ihre Stelle zu verlieren drohen. Im Ständerat wurde eine gleichlautende Motion
Savary (sp, VD) mit 10 zu 6 Stimmen ebenfalls abgelehnt. 82

MOTION
DATUM: 05.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Zwei Postulate aus der SP-Fraktion (Fässler, SG sowie Aubert, VD) kritisierten die
Intransparenz der Finanzflüsse rund um die höhere Berufsbildung, speziell bei den
Beiträgen an entsprechende Diplomvorbereitungskurse. Seit Inkrafttreten des
Berufsbildungsgesetzes 2004 werden die Bundesbeiträge an den gesamten, von Bund,
Kantonen, Gemeinden und Arbeitgebern getragenen Berufsbildungskosten als
leistungsorientierte Pauschalen ausbezahlt. Dabei ist für die Bundesbeiträge eine
Richtgrösse von 25% festgelegt, die mit den Finanzierungsbeschlüssen zur BFI-
Botschaft 2012 erstmals erreicht worden ist. Mit Hinweis auf die laufende Diskussion
über die Neuregelung der Finanzierung von Vorbereitungskursen verlangten die vom
Bundesrat gestützten und stillschweigend akzeptierten Vorstösse einen Bericht über
die Finanzflüsse zwischen allen an der Berufsbildung beteiligten Akteuren (inkl.
Arbeitnehmer). 83

POSTULAT
DATUM: 29.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Hochschulen

Die Wahl des neuen ETH-Präsidenten sorgte für Unmut und Turbulenzen. Der
Hirnforscher Martin Schwab, welcher als Kronfavorit für das Präsidium der ETH Zürich
galt, zog seine Kandidatur im Frühjahr zurück. Ein Verteilungskampf zwischen Zürich
und Lausanne überschattete die Wahl des neuen ETH-Präsidenten. Der Vorwurf der
Willkür bei der Geldvergabe und beschönigte Budgetzahlen standen im Raum. Der
Physiker Ralph Eichler, Direktor des Paul-Scherrer-Instituts, soll nun als neuer
Präsident wieder Ruhe an der ETH Zürich herstellen. Zur Freude zahlreicher Kritiker
verliess auch der ETH-Ratspräsident Alexander Zehnder den ETH-Rat per Ende 2007
aus "persönlichen Gründen" [47]. Zu seinem Nachfolger wählte der Bundesrat den
ehemaligen Glarner FDP-Ständerat Fritz Schiesser. Die Zukunft des Gremiums „ETH-
Rat“ an sich bleibt weiterhin offen. Der neue ETH-Ratspräsident Schiesser steht vor
vielfältigen Herausforderungen und muss primär den Ausgleich zwischen der ETH
Zürich und derjenigen in Lausanne finden. Mit Heidi Wunderli-Allenspach wurde in der
152-jährigen Geschichte der ETH Zürich erstmals eine Frau zur Rektorin gewählt. 84
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Forschung

Der Nationalrat überwies ein Postulat Fässler (sp, SG), das einen Bericht über die
nachhaltige Stärkung der Produktion und Vermarktung an Schweizer Hochschulen
forderte. Im Gegensatz zur Forschung und Entwicklung an Hochschulen und FHS werde
der Bereich Produktion und Vermarktung vernachlässigt – obwohl Schweizer
Universitäten Produkte und Ideen entwickelten, die es oft bis zur Patentierung
brächten. Damit sei eine hohe Ressourcenverschwendung und ein Verlust an Wissen
verbunden. 85

POSTULAT
DATUM: 19.06.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Film

Noch bevor die Vorlage von der zuständigen Nationalratskommission behandelt wurde,
einigten sich BAK und Procinéma auf Vermittlung der beiden Ständeräte Bieri (cvp, ZG)
und Schiesser (fdp, GL) auf eine weitere Stärkung der Verleih- und Betreiberbranche.
Die Erhaltung der Vielfalt soll ganz dem Gewerbe und seinen Branchenvereinbarungen
überlassen bleiben, das BAK nur noch die Einhaltung der Ziele regelmässig evaluieren.
Die subsidiäre Erhebung einer Förderabgabe durch den Bund – falls die
Selbstregulierung dennoch versagen und das Filmangebot einer Region verkümmern
sollte – wurde zwar aufrecht erhalten, aber redimensioniert; insbesondere sollen bei
wiederholtem Zuwiderhandeln lediglich geringfügige Bussen verhängt werden. Dieser
informelle Weg führte in der Sommersession zu einem ersten Etappensieg für das neue
Gesetz. Zwar etwas erstaunt über das Vorprellen der beiden Ständeräte und ohne die
Vorlage inhaltlich diskutieren zu können, sprachen sich die meisten Fraktionssprecher
im Nationalrat gegen die Rückweisung an den Bundesrat aus, um den
Gesetzgebungsprozess wieder in Gang zu bringen. Einzig der Zürcher SVP-Abgeordnete
Mörgeli benutzte die Gelegenheit zu einem Rundumschlag gegen die Kulturbehörden
und das schweizerische Filmschaffen; da er es aber verpasst hatte, seinerseits einen
Rückweisungsantrag zu stellen, wurde das Geschäft stillschweigend an den Ständerat
zurückgeschickt. 86

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2001
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

An der Vorstandsitzung von Ende Mai hatte sich Christiane Brunner bereit erklärt, im
Oktober den SP-Vorsitz zu übernehmen. Mitte Juli äusserten Nationalrat Hans-Jürg
Fehr (SH) und seine Ratskollegin Christine Goll (ZH) Interesse am Vizepräsidium der
Partei. Für das Präsidialamt war Brunner noch keine ernsthafte Konkurrenz erwachsen.
Allein Hildegard Fässler (SG) stand lange im Gespräch, verzichtete aber Mitte August auf
eine Kampfkandidatur. In der Vorstandssitzung vom September wurde das Dreierteam
nominiert. 87

PARTEICHRONIK
DATUM: 04.09.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im Frühling trat der Tessiner Nationalrat und Kardiologe Franco Cavalli aus beruflichen
Gründen nach zweieinhalb Jahren als Fraktionschef zurück. Zu seiner Nachfolgerin
wählte die Fraktion die St. Gallerin Hildegard Fässler. Fässler ist seit 1997 Nationalrätin
und seit 1999 Fraktions-Vizepräsidentin. 88

PARTEICHRONIK
DATUM: 25.05.2002
MAGDALENA BERNATH

Anfang November teilte Rolf Schweiger der FDP seinen sofortigen Rücktritt als
Parteipräsident mit. Er begründete diesen Schritt mit einem Burn-out-Syndrom, das in
den letzten Wochen an Intensität zugenommen habe. Vizepräsidentin Marianne Kleiner
(AR) übernahm interimistisch die Parteileitung. Eine vom Glarner Ständerat Fritz
Schiesser präsidierte Findungskommission erhielt den Auftrag, für das Parteipräsidium
geeignete Kandidaten zu kontaktieren, aber auch strukturelle Fragen wie jene einer
weiteren Professionalisierung des Präsidiums und der dazu erforderlichen finanziellen
Ausstattung zu erörtern. Dass sich diese Fragen nicht trennen liessen, war
insbesondere bei dem von der Presse als potentiellem Nachfolger gehandelten Felix
Gutzwiller (ZH) offensichtlich, der das Amt nicht übernehmen könnte, ohne sich von
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DATUM: 22.12.2004
MAGDALENA BERNATH
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einem Teil seiner zahlreichen anderen Funktionen in Wissenschaft und Wirtschaft zu
trennen. Als weitere Anwärter galten Didier Burkhalter (NE), Ruedi Noser (ZH), Marianne
Kleiner (AR), Fulvio Pelli (TI) und Georges Theiler (LU). Ende Dezember unterbreitete die
Findungskommission der Geschäftsleitung einen Doppelvorschlag mit den
Nationalräten Fulvio Pelli (TI) und Georges Theiler (LU). Die Wahl des neuen Präsidenten
ist für April 2005 vorgesehen. 89

Im Mai kündigte die Fraktionspräsidentin der SP, Nationalrätin Hildegard Fässler (SG),
überraschend ihren Rücktritt zum Ende der Sommersession an. Nach dem Verzicht
verschiedener Anwärter auf ihre Nachfolge verblieb Vize-Präsidentin Ursula Wyss (BE)
als einzige Kandidatin und wurde am 20. Juni mit 42 von 49 Stimmen klar zur neuen
Fraktionspräsidentin gewählt. Zu ihrer Nachfolgerin als SP-Vize-Präsidentin wählte der
Parteitag im September Nationalrätin Silvia Schenker (BS). In ihren bisherigen Ämtern
bestätigte man den Präsidenten Hans-Jürg Fehr (SH) und den Vize-Präsidenten Pierre-
Yves Maillard (VD) für weitere zwei Jahre. 90

PARTEICHRONIK
DATUM: 18.09.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Der Rücktritt von Bundesrat Moritz Leuenberger kam für die meisten Beobachter
überraschend, war doch erwartet worden, dass der SP-Magistrat 2011 noch ein weiteres
Jahr als Bundespräsident amtieren würde. Die SVP kündigte sofort an, den SP-Sitz
attackieren zu wollen. In der SP positionierten sich vier Frauen als potentielle
Nachfolgerinnen. Der Baselstädter Regierungsrätin Eva Herzog und der St. Galler
Nationalrätin Hildegard Fässler wurden lediglich Aussenseiterchancen eingeräumt.
Schliesslich nominierte die SP-Fraktion Anfang September ein Zweierticket bestehend
aus Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) und Ständerätin Simonetta Sommaruga (BE). Bei
den Bundesratsersatzwahlen setzte sich Simonetta Sommaruga im dritten Wahlgang
gegen Jacqueline Fehr und im vierten Wahlgang gegen den SVP-Herausforderer Jean-
François Rime durch. Einziger Wermutstropfen der Wahl der Berner Ständerätin war
der drohende Verlust des Ständeratssitzes ihrer Partei. 91

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.09.2010
MARC BÜHLMANN

Im Berichtjahr traten zwei nationale SP-Politikgrössen zurück. Hildegard Fässler (SG)
gab im Januar ihren Rücktritt per Anfang März bekannt. Fässler hatte die SP 16 Jahre
lang im Nationalrat vertreten. Für sie rutschte Claudia Friedl nach. Hans-Jürg Fehr (SH),
SP-Parteipräsident zwischen 2004 und 2008, trat nach 14 Jahren Parlamentsarbeit
ebenfalls zurück. Seine Nachfolgerin für Bern wurde Martina Munz. Ihren Rücktritt vom
angekündigten Rücktritt verkündete hingegen Jacqueline Fehr (ZH). Fehr unterlag im
Vorjahr bei der Wahl für das Fraktionspräsidium Andy Tschümperlin (SZ) und hatte
damals ihren Rücktritt aus der nationalen Politik angekündigt. In der Zwischenzeit habe
sie aber gemerkt, dass die Freude an der Politik nach wie vor sehr gross sei. 92

PARTEICHRONIK
DATUM: 29.10.2013
MARC BÜHLMANN
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